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1. Prüfungsauftrag

Die gesetzlichen Vertreter der

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

-  genannt -

haben uns mit Schreiben vom 26. September 2022 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lagebe-
richts beauftragt. Unserer Beauftragung lag der Beschluss der Gesellschafter vom 22. Juni 2022
zugrunde.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prü-
fungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450
n.F.) und der Verordnung über den Gegenstand der Prüfung und die Inhalte der Prüfungsberichte
für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, Investmentkom-
manditgesellschaften und Sondervermögen (Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung -
KAPrüfbV) vom 2. August 2021 sowie den darüber hinaus zu beachtenden Bekanntmachungen
und Schreiben der BaFin.

Analog § 321 Abs. 4a HGB bestätigen wir, dass wir bei unserer Prüfung die anwendbaren Vor-
schriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten,
liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anhang beigefügten Auftragsbedingungen der
Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft und der SONNTAG IT audit GmbH  zugrunde.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Ent-
wicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für
zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

 Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde mit Datum vom 2. April 2019 auf die
Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) umgestellt. Die Gesellschaft hat mit
Schreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 17. Mai 2019
die Genehmigung zur Verwendung der Anlagebedingungen des geschlossenen inländi-
schen Spezial-AIF erhalten. Mit Schreiben vom 17. Mai 2019 erteilte die BaFin die Erlaub-
nis für den Vertrieb von Anteilen an dem geschlossenen inländischen Spezial-AIF.

 Die Gesellschaft hat mit notariellem Kaufvertrag vom 30. November 2018 die in Hannover-

gang von Nutzen und Lasten erfolgte am 15.Februar 2019. Bei dem Anlageobjekt handelt
es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus auf einem ca. 3.464 m2 großen Grundstück
(Volleigentum) sowie einem 313 m2 großen Erbbaurechtsgrundstück.

 Die im Prospekt prognostizierten Mieteinnahmen wurden im Geschäftsjahr mit TEUR
1.030 (Vj. TEUR 1.005) leicht unterschritten (Prospekt: TEUR 1.050).

 Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von TEUR 490 (Vj. TEUR 452) re-
sultiert neben der technischen und kaufmännischen Verwaltung des Objektes (TEUR 135,
Vj. TEUR 91) im Wesentlichen aus Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 34, Vj. TEUR
58). Das nicht realisierte Ergebnis beläuft sich auf TEUR -1.960 (Vj. TEUR 159), was im
Wesentlichen auf die Abwertung der Immobilie im Berichtsjahr zurückzuführen ist. Das
Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich demnach auf TEUR -1.470 (Vj. TEUR 611).
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Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf
Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für
plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

 Das Ergebnis der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist im
Wesentlichen abhängig von den Mieteinnahmen des Anlageobjekts und den für das Ob-
jekt aufzuwendenden Ausgaben. Die Auswirkungen der Inflation und des Ukraine-Krieges
können nach wie vor zu gravierenden Belastungen der Mieter des Investments führen.
Bis April 2023 konnten alle Mieteinnahmen planmäßig vereinnahmt werden. Die Gesell-
schaft geht davon aus, dass es möglicherweise zu Mieteinbußen kommen kann.

 Für die Geschäftsjahre 2023 ff. sind einige Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen
geplant, welche sich auf etwa TEUR 300 belaufen werden und teilweise nicht umlagefähig
sind. Es wird mit einer Überschreitung des Budgets 2023 gerechnet.

 Aufgrund der außerplanmäßigen Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen wurde
die Auszahlung im April 2023 für das Geschäftsjahr 2022 gegenüber der Prognose von
3,9 % auf das Kommanditkapital auf 3,0 % auf das Kommanditkapital reduziert.

2.2. Zusammenfassung der übrigen Prüfungsergebnisse

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine extern verwaltete geschlossene inländische Spezial-
Investmentkommanditgesellschaft gemäß § 149 i. V. m. § 154 Abs. 1 KAGB. Mit Datum vom
1. April 2019 wurde mit der HANNOVER LEASING Investment GmbH (HLI GmbH), Pullach i.
Isartal, ein Fremdverwaltungsvertrag geschlossen, in welchem sich die HLI GmbH zur eigenver-
antwortlichen Ausführung aller allgemeinen Verwaltungstätigkeiten der Gesellschaft gemäß § 154
Abs. 1 KAGB verpflichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist richtig aus den Büchern der Ge-
sellschaft sowie aus den weiteren geprüften Unterlagen entwickelt worden. Er entspricht den ge-
setzlichen Vorschriften. Die erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

Die Vermögenswerte des Investmentvermögens sind im Jahresabschluss vollständig erfasst und
zeitnah bewertet worden. Die Bewertung entspricht den gesetzlichen und vertraglichen Vorschrif-
ten. Die Rückstellungen sind notwendig und ausreichend bemessen. Ein weiterer Rückstellungs-
bedarf besteht nicht. Aufgrund uneinbringlicher Forderungen wurde im Berichtsjahr eine Wertbe-
richtigung vorgenommen. Weitere Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Der ordentliche Nettoertrag, das realisierte Ergebnis sowie das nicht realisierte Ergebnis, die im
Jahresabschluss ausgewiesen sind, sind nach unseren Feststellungen richtig ermittelt worden.
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Die der Gesellschaft in Rechnung gestellten Aufwendungen entsprechen den in Gesetz, Gesell-
schaftsvertrag und Anlagebedingungen genannten zulässigen Kosten.

Die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen, Ausgaben, Einlagen und Entnahmen zu
den einzelnen Kapitalkonten ist in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß erfolgt.

Soweit geprüft ist die Gesellschaft ihren Anzeigepflichten im Berichtszeitraum vollständig, recht-
zeitig und richtig nachgekommen.

Die von der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft installierte Geschäftsorganisation zur Ver-
waltung des Investmentvermögens ist der Geschäftsstruktur der Gesellschaft nach Art und Um-
fang angemessen.

Die Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes, der Anzeige und
Meldevorschriften sowie der Pflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wurde im Berichts-
zeitraum von der Kapitalverwaltungsgesellschaft übernommen. Wir erachten die Vorkehrungen
der HLI GmbH zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen
strafbaren Handlungen unter Beachtung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für angemessen.

Die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) wurden so-
weit anwendbar im Berichtszeitraum erfüllt.

Die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2020/852 (Taxonomieverordnung) wurden soweit
anwendbar im Berichtszeitraum erfüllt.

Bei der Verwaltung des Investmentvermögens hat die Gesellschaft die Vorschriften des KAGB,
die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen beachtet.

Die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen Vorkehrungen zur Berechnung des Net-
toinventarwerts halten wir für ordnungsgemäß und geeignet.

Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben vollständig und richtig.

Der Lagebericht entspricht den Vorschiften des § 289 HGB i. V. m. § 158 i. V. m. §135 Abs. 6 und
7 KAGB.

Die Buchführung, die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss und der Lagebericht
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, die erbetenen Nachweise und Auskünfte wurden uns
bereitwillig erteilt.
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Die gesetzlichen Vertreter haben uns mit einer Vollständigkeitserklärung versichert, dass in dem
vorliegenden Jahresabschluss sämtliche Vermögens- und Schuldposten enthalten und alle er-
kennbaren Risiken berücksichtigt sind.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 159 i. V. m. § 136 Abs. 1 KAGB den
Jahresabschluss  bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie den An-
hang  und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschiften ge-
prüft. Gemäß § 159 i. V. m. §136 Abs. 1 KAGB war auch festzustellen, ob bei der Verwaltung des
Vermögens der Gesellschaft die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages beachtet worden sind. Des Weiteren haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Zu-
weisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen, Ausgaben, Einlagen und Entnahmen zu den ein-
zelnen Kapitalkonten geprüft.

Beurteilungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Vorschiften des
KAGB, der KARBV und die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches, soweit sich aus dem
KAGB nichts anderes ergibt, die der KAPrüfbV sowie die ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags und der Anlagebedingungen. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren ge-
mäß § 158 i. V. m. § 136 Abs. 6 und 7 KAGB die Vorschriften des § 289 HGB und § 101 Abs. 1
Satz 2 KAGB sowie der KARBV.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Buchführung, das rechnungslegungs-
bezogene interne Kontrollsystem, den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie die uns erteilten
Auskünfte und vorgelegten Unterlagen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben
im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung erstreckte sich darüber hinaus auf die in § 159 i. V. m. § 136 Abs. 3 KAGB
genannten besonderen Pflichten des Abschlussprüfers im Rahmen der Jahresabschlussprüfung.

3.2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Unsere Prüfung haben wir gemäß § 159 i. V. m. § 136 KAGB und den Vorschriften der KAPrüfbV
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW), festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesent-
lichen Unrichtigkeiten und Verstößen sind.
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Sie umfasst diejenigen Prüfungshandlungen, die wir für erforderlich hielten, um uns ein zuverläs-
siges Bild über die Rechnungslegung und die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften sowie der
Anlagebedingungen zu verschaffen. Darüber hinaus haben wir auch die Einhaltung der aus den
Schreiben der BaFin hervorgehenden Pflichten in unsere Prüfung einbezogen.
Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer
Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds
des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Er-
folgsfaktoren beurteilen. Die darauf aufbauende Prüfung des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir tur-
nusmäßig, insbesondere aber bei organisatorischen Umstellungen und Verfahrensänderungen
mit dem Ziel durchzuführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und
so die Geschäftsrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können. Die Erkenntnisse aus
der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben
wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der
Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der
Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm
haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie
den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die
Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsur-
teil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Bei der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft
sowie der Beachtung der Bestimmungen des KAGB und der einschlägigen europäischen Verord-
nungen haben wir die Ergebnisse der Prüfung der HLI GmbH verwertet. Dem Jahresabschluss
der HLI GmbH zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wurde von
WP Corinna Linner am 7. Juni 2023 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Unsere Prüfungsstrategie hat für das Berichtsjahr zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungs-
programms geführt:

 Bilanzierung und Bewertung der Sachanlagen sowie deren Anschaffungsnebenkosten
 Darstellung des Eigenkapitals
 Bewertung und Vollständigkeit der Verbindlichkeiten

Weiterhin haben wir u.a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

 Einholung und Auswertung von Bankbestätigungen
 Schriftverkehr der Gesellschaft mit der BaFin haben wir eingesehen und ausgewertet

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen,
ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht. In diesem Rahmen waren die
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Vollständigkeit und  soweit es sich um prognostische Angaben handelt  Plausibilität der Anga-
ben zu prüfen. Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir wäh-
rend der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt.

Grundlage für die Prüfung im Zusammenhang mit der Verwaltung des Investmentvermögens
(§159 i. V. m. § 136 Abs. 3 KAGB) ist ebenfalls ein risiko- und prozessorientiertes Prüfungsvor-
gehen. Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse haben wir bei der Auswahl der analyti-
schen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen berücksich-
tigt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen Ver-
treter haben uns die Vollständigkeit der erteilten Aufklärungen und Nachweise sowie der Buch-
führung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von den Gesellschaftern am 22. Juni 2022 festgestellt.

4.2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der
Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geord-
nete Erfassung und Buchführung der Geschäftsvorfälle.

Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungs-
gemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

4.3. Jahresabschluss

Der von der Gesellschaft erstellte Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen. Die
erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

Die Vermögenswerte des Investmentvermögens sind im Jahresabschluss vollständig erfasst und
zeitnah bewertet worden. Die Bewertung entspricht den gesetzlichen und vertraglichen Vorschrif-
ten.
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Der ordentliche Nettoertrag, das realisierte Ergebnis sowie das nicht realisierte Ergebnis, die im
Jahresabschluss ausgewiesen sind, sind nach unseren Feststellungen richtig ermittelt worden.
Die dem Investmentvermögen in Rechnung gestellten Aufwendungen entsprechen den in Ge-
setz, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen genannten zulässigen Konten.

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

4.4. Lagebericht

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen im Einklang. Die Angaben nach § 289 HGB i. V .m. § 158 i. V. m. § 135 Abs. 6 und
7 KAGB und der KARBV sind vollständig und zutreffend.

4.5. Wesentliche Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundlagen

Für die Bewertung der Immobilie bestellte die Gesellschaft Sachverständige als externe Bewer-
ter. Im Geschäftsjahr hat das Sachverständigenbüro Jones Lang LaSalle, Hamburg, turnusmäßig
die Regelbewertung der gehaltenen Immobilie vorgenommen. Die Bewertung der gehaltenen Im-
mobilie erfolgte mittels des Ertragswertverfahrens.

ist im Berichtsjahr um etwa 7,4 % zurückgegangen, was auf marktliche Veränderungen
und den damit erhöhten Liegenschaftszins zurückzuführen ist (§ 46 Abs. 3 KAPrüfbV).

Die Immobilie ist mit dem Wert analog § 286 Abs. 1 i.V.m. § 168 KAGB i. V. m. § 30 KARBV
bewertet. Die Anschaffungsnebenkosten aus dem Erwerb der Immobilie sind analog § 271 Abs.
1 Nr. 2 KAGB gesondert angesetzt worden und werden über zehn Jahre abgeschrieben. Der
Verkehrswert der Immobilie beträgt zum Bilanzstichtag Mio. EUR 22,4 (Vj. Mio. EUR 24,2).

Bankguthaben werden nach § 29 Abs. 2 KARBV mit dem Nennbetrag, Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände nach § 28 Abs. 1 KARBV mit dem Verkehrswert im Jahresabschluss
ausgewiesen. Aufgrund uneinbringlicher Forderungen wurde im Berichtsjahr eine Wertberichti-
gung in Höhe von TEUR 21 vorgenommen. Weitere Wertberichtigungen waren nicht vorzuneh-
men.

Die Rückstellungen sind notwendig und nach unseren Feststellungen ausreichend bemessen.
Ein weiterer Rückstellungsbedarf besteht nicht.

Die Verbindlichkeiten werden nach § 29 Abs. 3 KARBV mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.
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4.6. Kapitalkonten

Wir haben eine ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einnahmen, Ausgaben,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten geprüft. Die Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten gemäß § 159 Satz 1 i. V. m.
§ 136 Abs. 2 KAGB ist in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß erfolgt.

4.7. Einhaltung von Gesetz und einschlägigen europäischen Verordnungen

Die Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen erfolgt durch die Hannover Lea-
sing Investment GmbH (HLI GmbH). Dabei erfolgt die ex-post Prüfung jährlich zum Stichtag und
die ex-ante Prüfung nach Anforderung durch das Fondsmanagement. Die gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft sowie das Fondsmanagement waren bei allen festgestellten gesetzlichen und
vertraglichen Grenzverletzungen unverzüglich informiert. Für die Rückführung der Grenzverlet-
zung ist das zuständige Fondsmanagement verantwortlich.
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5. Rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Grundlagen

5.1. Rechtliche Grundlagen

5.1.1 Gesellschaftliche Grundlagen

Firma und Sitz

Sitz der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ist Pullach i. Isartal.

Handelsregister

Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter HRA 109660 beim Amtsgericht München eingetra-
gen. Ein aktueller Handelsregisterauszug vom 11. Februar 2023 lag uns vor.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft liegt in der letzten Fassung vom 2. April 2019 vor.

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Geschäftsgegenstand

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags vom 2. April 2019 ist der Gegenstand des Unternehmens
der Gesellschaft ausschließlich die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft nach der
in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage
nach den §§ 273 bis 277 und 285 bis 292 KAGB zum Nutzen der Anleger. Die Anlagestrategie
der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines gemischt genutzten Wohn- und Geschäfts-
zentrums in der Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a, 118b / Großer Hillen 2, 2a, 2b und 4 in
30559 Hannover. Das Anlageobjekt ist bei Erwerb langfristig vermietet und soll am Ende der
Laufzeit der Gesellschaft planmäßig direkt oder indirekt veräußert werden. Das Anlageobjekt ist
ein Wohn- und Geschäftshaus und besteht aus zwei L-förmig angeordneten Gebäudeteilen auf
einem rd. 3.464 m² großen Grundstück (Volleigentum) sowie einem 313 m² großen Erbbaurechts-
grundstück. Das Grundstück ist im Grundbuchbezirk von Kirchrode des Amtsgerichts Hannover,
Blatt 8348, Flur 6 eingetragen. Gemäß der Anlagestrategie wird eine Haltedauer der Immobilien
von mindestens zehn Jahren angestrebt.

Neben Immobilien gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 21 KAGB darf die Gesellschaft entsprechend der An-
lagebedingungen Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB und Bankguthaben gemäß § 195
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KAGB erwerben bzw. halten. Die KVG darf gemäß § 285 KAGB für die Gesellschaft nur in Ver-
mögensgegenstände investieren, deren Verkehrswert ermittelt werden kann.

Die Gesellschaft ist ausschließlich vermögensverwaltend im ertragsteuerlichen Sinne tätig.

§§ 17 ff. KAGB der Gesellschaft bestellt. Der Kapitalverwaltungsgesellschaft obliegt auf dieser
Basis die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens der Investmentgesellschaft
gemäß § 154 Abs. 1 KAGB. Dies umfasst die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement
(Anlageverwaltungsfunktionen) gemäß Anhang I Ziffer 1 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richt-
linie), administrative Tätigkeiten (z.B. Dienstleistungen der Buchhaltung und Rechnungslegung,
Bewertung) sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Investmentge-
sellschaft gemäß Anhang I Nr. 2 der AIFM-Richtlinie.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragt eine AIF-Verwahrstelle im Sinne der §§ 80 ff.
KAGB; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft sowie der Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Gesellschafter. Der Verwahrstelle obliegt den
nach dem KAGB und dem Verwahrstellenvertrag vorgeschriebenen Aufgaben.

Geschäftsleitung

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft sind der geschäftsführende Kommanditist, die DIRAN
Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal sowie der persönlich haftende Gesellschafter, die
LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal, jeweils einzeln berechtigt und ver-

schränkungen des § 181 BGB befreit. Die geschäftsführenden Gesellschafter sind verpflichtet,
die Geschäfte der Gesellschaft unter der Beachtung der sich aus § 10f. des Gesellschaftsvertra-
ges ergebenden Zuständigkeiten der Gesellschafter sowie nach Maßgabe der von diesem dem-
gemäß gefassten Gesellschafterbeschlüsse mit der Sorgfalt ordentlicher Kaufleute zu führen.

Die Geschäftsführungsbefugnis umfasst die Vornahme aller zum ordnungsmäßigen Geschäfts-
betrieb der Gesellschaft zählenden Geschäfte, soweit diese nicht dem Fremdverwaltungsvertrag
der Kapitalverwaltungsgesellschaft zugewiesen sind.
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5.1.2. Vertrieb des Investmentvermögens

Mit Schreiben der BaFin vom 17. Mai 2019 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Erlaub-
nis zum Vertrieb von Anteilen an dem Investmentvermögen gemäß § 321 Abs. 3 Satz 1 KAGB.

5.1.3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt München unter der Steuernummer 143/529/70728 geführt.

Eine steuerliche Außenprüfung begann im Dezember 2022 für die Jahre 2018 und 2019.

5.2. Wirtschaftliche Grundlagen

5.2.1. Struktur der betriebenen Geschäfte

Die Gesellschaft hat mit der HIP Hannover Investmentpartner GmbH & Co. KG, Hannover mit
Datum vom 30. November 2018 einen Kaufvertrag über den unmittelbaren Erwerb der Immobilie
Tiergarten-Carré geschlossen. Da für den Erwerb des Erbbaurechts an einem Nebengrundstück
mit Stellplätzen der Verkäufer bei Kaufvertragsabschluss nicht als Erbbauberechtigter im Erbbau-
grundbuch eingetragen war, wurde ein separater Kaufvertrag bzgl. des Erbbaurechts unter Be-
teiligung des eingetragenen Erbbauberechtigten abgeschlossen.

Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte zum 15. Februar 2019. Das Wohn- und
Geschäftszentrum ist nahezu vollständig an diverse Mieter (Einzelhandel, Praxen) vermietet. Die
Mietverträge haben in der Regel lange Mietlaufzeiten.

5.2.2. Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Mit der HLI GmbH besteht ein Fremdverwaltungsvertrag gemäß § 154 Abs. 1 KAGB, der uns in
der aktuellen Fassung mit Datum vom 1. April 2019 vorliegt. Die HLI GmbH verfügt über die
Erlaubnis nach §§ 20, 22 KAGB.

Mit der Hannover Leasing GmbH & Co. KG, Pullach i. Isartal, wurde mit Datum vom 30. Januar
2019 ein Platzierungsgarantievertrag geschlossen. Danach verpflichtet sich die Hannover Lea-
sing GmbH & Co. KG, sich auf Anforderung der Gesellschaft bis zu einer Höhe von TEUR 12.481
als Kommanditistin an der Gesellschaft zu beteiligen. Die Gesellschaft ist seit dem 1. Januar 2021
vollplatziert.

Mit Datum vom 1. April 2019 hat die Gesellschaft mit der HLI GmbH einen Vertrag über die Ver-
mittlung von Fremdkapital geschlossen. Danach wird die HLI GmbH beauftragt, Kredite für die
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Gesellschaft in Höhe von Mio. EUR 25,5 zu vermitteln. Mit Abschluss eines Darlehensvertrags
mit der Deutschen Hypothekenbank (vgl. Abschnitt 5.2.3.) und der Vollplatzierung der Gesell-
schaft zum 1. Januar 2021 wurde dieser Vertrag erfüllt.

Mit Datum vom 1. April 2019 hat die Gesellschaft mit der HLI GmbH einen Vertrag über die Ver-
mittlung von Eigenkapital geschlossen. Danach wird die HLI GmbH beauftragt, den Vertrieb der
Anteile an der Gesellschaft an Anleger zu übernehmen. Die Gesellschaft ist seit dem 1. Ja-
nuar 2021 voll platziert.

Mit Datum vom 1. April 2019 hat die Gesellschaft mit der HLI GmbH jeweils einen Vertrag über
die Erstellung einer Konzeption für einen geschlossenen Spezial-AIF sowie einen Vertrag über
die Erstellung der Verkaufs- und Werbeunterlagen sowie über die Durchführung von Produkt-
schulungen geschlossen.

5.2.3. Wirtschaftlich bedeutsame Verträge

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 17. Dezember 2018 einen Darlehensvertrag mit der Deut-
schen Hypothekenbank, Hannover über Mio. EUR 13,0 abgeschlossen. Das Darlehen hat eine
Laufzeit bis 27. Dezember 2029 und wird mit 2,039% p.a. verzinst. Der Tilgungssatz beläuft sich
auf 0,75% p.a.

Seit dem 18. Juni 2014 besteht zwischen der HANNOVER LEASING Investment GmbH und der
State Street Bank International GmbH, München, eine Vereinbarung bezüglich deren Tätigkeit
als Verwahrstelle im Sinne des KAGB.

Daneben wird auf die unter 5.2.2. dargestellten Verträge verwiesen.

5.2.4. Ausländische Zweigstellen und Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigstellen und Zweigniederlassungen im Ausland.
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5.3. Organisatorische Grundlagen

5.3.1. Organisationsstruktur

Die Gesellschaft verfügt als extern verwaltete Investmentgesellschaft über keine eigene Organi-
sationsstruktur. Die HANNOVER LEASING Investment GmbH ist als externe Kapitalverwaltungs-
gesellschaft gemäß § 154 Abs. 1 Satz 1 KAGB für die Gesellschaft bestellt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH (ge-
schäftsführender Kommanditist), Pullach i. Isartal, sowie der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft
mbH (persönlich haftender Gesellschafter), Pullach i. Isartal.
Die Geschäftsführung der DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH setzt sich im Berichtsjahr wie
folgt zusammen:

 Ridha Dali (bis 12. Mai 2023)
 Sebastian Hartrott (bis 31. Januar 2023)
 Martin Eberhardt (ab 1. Februar 2023)

Die Geschäftsführung der LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH setzt sich im Berichtsjahr wie
folgt zusammen:

 Laurentius Rucker
 Klaus Steixner (bis 31. Januar 2023)
 Martin Eberhardt (ab 1. Februar 2023)

Die Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Investment GmbH, Pullach i. Isartal, setzt sich
im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

 Sebastian Hartrott (bis 31. Januar 2023)
 Bernd Schlapka (bis 30. Juni 2023)
 Martin Eberhardt (ab 1. Februar 2023)
 Marcus Menne (ab 1. Juli 2023)

Die HANNOVER LEASING Investment GmbH, Pullach i. Isartal, als externe KVG verfügt über ein
gezeichnetes Kapital von TEUR 5.000 und ein Eigenkapital zum 31. Dezember 2022 von
TEUR 5.000.

Die Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes, der Anzeige-
und Meldevorschriften sowie der Pflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wurde im
Berichtszeitraum von der KVG übernommen.
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5.3.2. Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

Allgemeine Geschäftsorganisation

Die von der HLI GmbH für das Investmentvermögen getroffenen organisatorischen Vorkehrungen
gewährleisten die Zulässigkeit der getroffenen Anlageentscheidungen nach KAGB, dem Gesell-
schaftsvertrag und der Anlagebedingungen sowie die Einhaltung der Anlagegrenzen.

Die HLI GmbH hat organisatorische Vorkehrungen für die Vergabe von Leistungen an Dritte, die
zu Lasten des Investmentvermögens abgerechnet werden, implementiert. Die genutzten Verfah-
ren sind geeignet und wurden im Berichtszeitraum eingehalten.

Interne Revision

Die Durchführung der Internen Revision wurde von der HLI GmbH auf die Revisionsabteilung der
HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG übertragen. Die Definition der zu erbringenden Dienst-
leistungen, des Leistungsumfangs sowie der Weisungs-, Kontroll- und Informationsrechte durch
die Interne Revision wurde im Auslagerungsvertrag vom 04. Juli 2014 festgelegt. Der Vertrag
wurde mit Wirkung zum 31. Mai 2022 beendet. Seit dem 1. Juni 2022 werden die Tätigkeiten
durch die Dienstleistungs- und Gestellungsvereinbarung zwischen HANNOVER LEASING KG,
HLI GmbH und der neu gegründeten HANNOVER LEASING Finance GmbH (HLF GmbH) vom
13. Mai 2022 mit Nachtrag vom 30. September 2022 geregelt. Danach ist die Interne Revision
seit dem 1. Juni 2022 eine Organisationeinheit der HLI GmbH. Die Interne Revision führte im
Berichtsjahr keine Prüfungen bezüglich des Investmentvermögens durch.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen für das Investmentvermögen wurde durch Fremdverwaltungsvertrag vom
10. Dezember 2020 auf die HLI GmbH übertragen. Die HLI GmbH hat in einer Arbeitsanweisung
den Prozess zur Bearbeitung der laufenden Buchhaltung (Stand: 9. Januar 2023) sowie zur Er-
stellung des Jahresabschlusses schriftlich fixiert.

Die fachliche Verantwortung für die Kontierungsregeln, Buchungssystematik sowie die Bilanzie-
rung und Bewertung obliegt der Abteilung Rechnungswesen Fonds/Finanzierungsmodelle bei der
HLI GmbH. Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen liegen auf der Ebene der HAN-
NOVER LEASING Gruppe vor.

Die HLI GmbH verwendet für das Rechnungswesen des Investmentvermögens (Fondsbuchhal-
tung) das Programmsystem UNIT4 ERP (vormals: UNIT4 Agresso). Betreiber der IT-Anwendung
ist die CORESTATE S.A., die wiederum die matrix technology GmbH, München, (matrix) als
Dienstleister für den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Anwendung einsetzt. Im Berichts-
jahr 2022 wurde von der HLI GmbH ein SLA- und KPI-Berichtswesen für die Überwachung der
wesentlichen IT-Auslagerungen aufgesetzt. Es wurden entsprechende Leistungskennzahlen
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(KPIs) u.a. zur Bewertung der Verfügbarkeit und des Fehleraufkommens definiert. Diese KPIs
werden durch den IT-Dienstleister monatlich an die Hannover Leasing Gruppe berichtet. Eine
Auswertung der KPIs erfolgt zudem im Rahmen der jährlichen Kontrolldokumentation. Zusätzlich
erfolgt eine Auswertung von ISAE 3402-Prüfungsberichten des IT-Dienstleisters matrix. Die Er-
gebnisse des Auslagerungscontrollings werden jährlich an die Geschäftsführung der HLI GmbH
berichtet.

Riskomanagement- und Risikocontrollingsystem

Organisatorische Grundlagen

Die organisatorischen Rahmenbedingungen des Risikomanagementsystems (RMS) sind
sikomanagementhandbuch für 5. November 2022) zusammengefasst. Das Risiko-
handbuch unterliegt der ständigen Anpassung an die sich aus dem Geschäftsbetrieb ergebenden
Änderungen der Risikostruktur und wird in einem mindestens einjährigen Turnus überprüft und
erforderlichenfalls angepasst.

Für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes des Risikomanagements ist die Abteilung Risikoma-
nagement der HLI GmbH verantwortlich. Die Gesamtverantwortung für das RMS der HLI GmbH
liegt bei der Geschäftsführung. Innerhalb der Geschäftsführung der HLI GmbH ist Herr Bernd
Schlapka als Chief Risk Officer für das Risikomanagement verantwortlich und nimmt die Aufga-
ben der Risikocontrollingfunktion wahr. Zusätzlich hat die Geschäftsführung zur Umsetzung und
Prüfung des Gesamtkonzeptes des Risikomanagement die Funktionen Risikoausschuss, zentra-
les Risikomanagement, Risk Owner, Dezentrale Risikoverantwortliche sowie Interne Revision be-
nannt.

Die Risikoidentifikation bei einem AIF erfolgt erstmals vor Auflage eines AIF sowie in regelmäßi-
gen Abständen. Mindestens jährlich ist eine Risikoinventur durchzuführen. Im Rahmen der Risi-
koinventur sind die potenziellen Risiken zu identifizieren und anhand von Schadenshöhe und
Eintrittswahrscheinlichkeit zu quantifizieren.

Überwachung von Risiken

Die Überwachung der Risiken der Gesellschaft erfo
durch das Risikomanagement AIF und durch

die Geschäftsführung der HLI GmbH.

Auf Basis der Risikoinventur und der Bewertung der Risiken erfolgt eine Einstufung der Risiken
hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit. Als wesentlich werden dabei Risiken angesehen, die die Vermö-
gens-, Ertrags- oder Liquiditätslage der Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Die prozentuale
Festlegung erfolgt dabei individuell je AIF im Rahmen der Risikostrategie. Unabhängig von ihrer
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Höhe -
r die als wesentlich klassifizierten Risiken erfolgt eine aktive

Steuerung, Einbezug in Stresstests, Limitüberwachung und -berichterstattung.

Grundlage für die Steuerung und Überwachung der Risiken ist die durchgeführte Risikoinventur
und die Bewertung der identifizierten Risiken. Mindestens jährlich erfolgt die Überwachung der
Einhaltung der Limite im Rahmen der Berichterstattung an die Geschäftsführung der HLI GmbH.

Das Limitsystem der HLI GmbH sieht eine AIF-individuelle Begrenzung der wesentlichen Risiken
vor. Mit Hilfe des Limitsystems werden die definierten Grenzen und deren Über- bzw. Unterschrei-
tungen überwacht. Dabei werden Limite für alle Risikoarten untersucht. Die Festlegung von Art
(quantitativ und/oder qualitativ) und Höhe der Limite orientiert sich an Volumen und Zusammen-
setzung des jeweiligen AIF, wobei alle Risikoarten und gegebenenfalls auch ihre Wechselwirkun-
gen berücksichtigt werden, die einer Limitierung zugänglich sind. Die Festlegungen der Limite
werden für jeden AIF einzeln getroffen. Dabei orientieren sich die einzelnen Limite an den prog-
nostizierten Ausschüttungen des jeweiligen AIF. Die Entscheidung über die festzulegenden Li-
mite trifft die Abteilung Risikomanagement AIF der HLI GmbH zusammen mit der Geschäftsfüh-
rung. Alle in der Risikostrategie festgelegte Limite und ihre Auslastung werden in den Risikobe-
richten dokumentiert.

Fs, die vom Risikomanagement überwacht werden

(Stand: 15. März 2022) nebst Nachtrag vom 15. Juli 2022 festgehalten.

Marktpreisrisiken

lustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus Schwankungen beim Marktwert von Positionen
im Portfolio des Investmentvermögens resultiert, die auf Veränderungen von Marktvariablen (z.B.
Zinssätzen, Wechselkursen, Aktien- und Rohstoffpreisen) und der Bonität des Emittenten zurück-
zuführen sind.

Für die Gesellschaft bestehen Marktpreisrisiken insbesondere in Form des Asset-Wertrisikos,
welches sich aus den potenziellen Wertschwankungen der Immobilien ergibt und als wesentlich
eingestuft wird. Um das Asset-Wertrisiko grundsätzlich zu mindern erfolgt die Investition aus-
schließlich in Assets nach Überprüfung auf Einhaltung der Maßstäbe der Due Diligence Check-
liste der Gesellschaft. Zudem ist das Risikomanagement in den Einkaufsprozess des Assets ein-
gebunden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen ergaben sich Hinweise auf eine Erhöhung
des Risikos im Vergleich zur Fondsneuauflage bzw. zum Vorjahr. Als Ergebnis der für diese
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Risikokategorie durchgeführten univariaten Stresstests ergaben sich bei allen von der HLI GmbH
verwalteten AIFs Überschreitungen sowohl von Limit 1 als auch von Limit 2. Dabei wurden die
nachhaltige Ertragskraft sowie Wertentwicklung der jeweiligen Assets einem Stresszenario un-
terworfen, in dem geringere Verkaufsfaktoren unter Berücksichtigung von aktuellen Entwicklun-
gen angenommen werden. Mit Eintritt des Stressszenarios reduziert sich auf Sicht der Investoren
die Gesamtauszahlung im Vergleich zu den bei Fondsauflage prognostizierten Rückflüssen.
Diese würden auch unter gestressten Bedingungen für sämtliche von der HLI GmbH verwalteten
AIFs über 100% - bezogen auf das ursprünglich zur Verfügung gestellte Kapital der Investoren
betragen. Auf die laufende Liquidität des jeweiligen AIF hat das Stressszenario keine Auswirkun-
gen. Dies betrifft ausschließlich die Schlusszahlung der Anleger.

Aus Sicht der HLI GmbH ergeben sich zum aktuellen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, dass
das Asset-Wertrisiko zu einer Minderung der Auszahlungen an die Anleger führen könnte. Die
von der HLI GmbH eingeholten Verkehrswertgutachten der einzelnen Assets bestätigen dies.
Daher erachtet das Risikomanagement keine über die derzeit bereits bestehenden Steuerungs-
maßnahmen hinausgehenden Maßnahmen für notwendig.

Im Rahmen der Bewertung des Marktpreisrisikos greift die HLI GmbH insbesondere beim As-
set-Wertrisiko auf externer Gutachten einschließlich Objektbesichtigungen zurück.

Gegenparteirisiko

Investmentvermögen definiert, welches daraus resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts
bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht, nicht
zeitgerecht oder nicht vollständig nachkommen kann. Dies umfasst sowohl das Kontrahentenri-
siko als auch das Adressenausfallrisiko.

Zur Reduktion des Gegenparteirisikos erfolgt vor Projektbeginn eine Bonitätsprüfung der Ver-
tragspartner sowie ggf. die Forderung nach zusätzlichen Sicherheiten. Ausgewählt werden nur
bonitätsstarke Kontrahenten als Geschäftspartner. Eigens hierfür werden Auszüge bei dem Ver-
band der Vereine Creditreform e.V. mit Sitz in Neuss, zur Überprüfung der Bonität der jeweiligen
Kontrahenten angefragt. Damit eine Geschäftsbeziehung avisiert wird, muss der jeweilige Kon-

-Ratings aufweisen.

Das Risiko "Ausfall Mieteinnahmen" als Teilrisiko des Gegenparteirisikos wurde auch im Berichts-
jahr für die im Berichtsjahr bestehenden AIFs weiterhin als wesentlich eingestuft. Als Ergebnis
des für diese Risikokategorie für die Gesellschaft durchgeführten univariaten Stresstests ergaben
sich keine Limitüberschreitungen.

Mit Eintritt des Stressszenarios reduziert sich aus Sicht der Investoren die Gesamtauszahlung im
Vergleich zu den bei Fondsauflage prognostizierten Rückflüssen. Diese würden auch unter
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gestressten Bedingungen für sämtliche von der HLI GmbH verwalteten AIF über 100 % - bezogen
auf das ursprünglich zur Verfügung gestellte Kapital der Investoren - betragen.

Laut den Ergebnissen der durchgeführten Stresstestszenarien ist der Liquiditätsbestand in den
von der HLI GmbH verwalteten AIFs zum jeweiligen Bilanzstichtag auch unter Berücksichtigung
der aktuellen Entwicklungen gesichert, sodass die Zahlungsverpflichtungen auch im gestressten
Szenario erfüllt werden können.

Kreditrisiko

nanzierungsgeschäfte (z.B. Kreditverträge bzgl. Fremdkapital und Eigenkapitalzwischenfinanzie-
rung) sowie das Covenant-Risiko definiert.

Im Rahmen der Risikoinventur und Bewertung durch die HLI-GmbH wurden keine wesentlichen
Kreditrisiken für die AIFs identifiziert. Auf die Durchführung univariater Stresstests wurde daher
verzichtet.

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko als Risiko definiert, dass
eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit
begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die
Erfüllung der Rückgabeverlangen der Anleger (nur offene AIFs) oder von sonstigen Zahlungsver-
pflichtungen beeinträchtigt wird.

Das Liquiditätsrisiko auf Ebene der Gesellschaft wird in folgende Aspekte unterteilt:

 Risiko durch Anlage in Vermögensgegenstände,

 Risiko durch Finanzierungsliquidität.

Zur Reduzierung des Liquiditätsrisikos erstellt die HLI GmbH im Rahmen der AIF-Konzeption eine
kurz- und langfristige Liquiditätsplanung auf Basis zweier korrelierender Instrumente: zum einen
des Investitions- und Finanzplans als fundamentale Größe zur Abbildung des Liquiditätsbedarfs
und zum anderen des Liquiditätsplans zur Operationalisierung bzw. Steuerung der aktuellen und
zukünftigen Liquidität. Der Planungshorizont beträgt dabei zwölf Monate auf monatlicher Basis
(kurzfristig) und zehn Jahre bei geschlossenen AIF auf Jahresbasis (langfristig).

Zudem wird zwischen einer ordentlichen und außerordentlichen Anpassung der Liquiditätspla-
nung differenziert. Die ordentliche Liquiditätsplanung erfolgt jährlich im Rahmen der
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Aktualisierung der Geschäftsstrategie. Bei situativ notwendigen Anpassungen, wie Mieterinsol-
venzen oder drohenden Rechtsstreitigkeiten, erfolgt die Liquiditätsplanung anlassbezogen und
außerordentlich.

Die Liquiditätsrisikomessung und steuerung erfolgt durch das Fondsmanagement der HLI
GmbH. Die Überwachung der Liquiditätssituation erfolgt durch ein Ampelsystem. In Abhängigkeit
von der Fristigkeit der Liquiditätsprobleme hat die HLI GmbH einen Deeskalationsprozess einge-
richtet.

Für alle von der HLI GmbH verwalteten AIFs wurden im Berichtszeitraum Stressparameter fest-
gelegt sowie Stresstestszenarien in Form von multivariaten Stresstests bzw. Liquiditätsstress-
tests durchgeführt. Diese Liquiditätsstresstests werden von der HLI GmbH für offene AIFs vier-
teljährlich und für geschlossene inländische Spezial- und Publikums-AIFs jährlich durchgeführt.
Die Szenarioanalyse beschreibt und simuliert extreme, jedoch plausible Auswirkungen auf das
jeweilige AIF-Vermögen bei Veränderung risikobehafteter Parameter, welche gleichzeitig oder
auch in enger zeitlicher Abfolge schlagend werden können. Die Stressparameter hierfür werden

-risi-
ken können nach Auffassung der HLI GmbH bei jeder Risikoart auftreten und werden daher nicht
separat, sondern in der jeweiligen Risikoart mitbetrachtet. Aus den Stresstests ging als Ergebnis
hervor, dass der Liquiditätsbestand in den von der HLI GmbH verwalteten AIFs zum jeweiligen
Bilanzstichtag auch unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung gesichert ist, sodass
Zahlungsverpflichtungen auch im gestressten Szenario erfüllt werden können. Zudem ist die Mie-
terstruktur in den verwalteten Investmentvermögen breit diversifiziert. Bei den von den Auswir-
kungen durch Covid-19 stärker betroffenen Mietern (z.B. Hotelbetreiber) hat die HLI GmbH den
Einsatz der zu diesem Zweck hinterlegten Sicherheiten (z.B. Mietausfallversicherung und Patro-
natserklärung) als Steuerungsmaßnahmen definiert.

Die Verwendung der Ergebnisse aus den Liquiditätsstresstests ist im Risikomanagementhand-
buch AIF (Stand: 5. November 2022) festgelegt. Im Fall von potenziellen Liquiditätsunterdeckun-
gen im Ergebnis der Stresstests werden diese analysiert, dokumentiert und anschließen der Ge-
schäftsführung der HLI GmbH vorgelegt. Das zentrale Risikomanagement AIF der HLI GmbH
nutzt diese z.B. als Entscheidungsgrundlage für die Veränderung interner Limite für die Fondsli-
quidität.

Im Rahmen der jährlichen Risikoberichte der AIFs berichtet die HLI GmbH über die Ergebnisse
der Stresstests. Der Stresstest kann dabei in Abhängigkeit vom Risikoprofil sowohl Sensitivitäts-
analysen (univariat) als auch Szenarioanalysen (multivariat) umfassen. Darin berücksichtigt die
Gesellschaft im Berichtsjahr beispielhaft einen Anstieg der Inflationsrate, sinkende Verkaufsfak-
toren und einen Anstieg der Instandhaltungskosten.

Auf Basis der Ergebnisse der Stresstests ergaben sich nach Einschätzung der HLI GmbH keine
wesentlichen Handlungsempfehlungen.
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Operationelles Risiko

n Risiko das Verlust-
risiko für das Investmentvermögen zu subsumieren, das aus unzureichenden internen Prozessen
sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der HLI GmbH oder aus externen Ereignissen
resultiert. Darin eingeschlossen sind Rechts-, Dokumentations- und Reputationsrisiken sowie Ri-
siken, die aus dem für das Investmentvermögen relevanten Handels-, Abrechnungs- und Bewer-
tungsverfahren resultieren.

Im Rahmen der Risikoinventur und Bewertung durch die HLI GmbH wurden keine wesentlichen
operationellen Risiken für die AIFs identifiziert. Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Ent-
wicklungen ergeben sich im Hinblick auf die operationellen Risiken keine Anhaltspunkte dafür,
dass diese Risikokategorie dadurch unmittelbar negativ beeinflusst würde und somit als wesent-
lich einzustufen wäre.

Berichtswesen zum Risikomanagement und controlling

Die Berichterstattung erfolgt gem. Risikostrategie jährlich bzw. anlassbezogen. Die Abteilung Ri-
sikomanagement der HLI GmbH erstellt je AIF einen Risikobericht. Die Berichte wurden im Be-
richtsjahr erstellt und der Geschäftsführung vorgelegt.

Die Berichte umfassen insbesondere

 einen Überblick über die aktuellen Risiken und deren Quantifizierung
 eine Auswertung der Einhaltung der Limite bzw. Limitüberschreitungen
 eine Einschätzung des Gesamtprofils durch das Risikomanagement AIF und
 Ergebnisse der multivariaten Stresstests bzw. der Liquiditätsstresstests gemäß ESMA-

Leitlinie.

Beurteilung des Risikomanagementsystems

Die HLI GmbH hat für das Investmentvermögen ein den aufsichtsrechtlichen Anforderungen ent-
sprechendes Risikomanagementsystem implementiert. Die derzeit implementierten Verfahren
sind unter Berücksichtigung der Struktur, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit angemessen
und entsprechen den Anforderungen des § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 29 KAGB.

5.3.3. Auslagerungen

Im Geschäftsjahr lagen keine Auslagerungen des Portfoliomanagements und des Risikocontrol-
lings gemäß § 36 KAGB vor.
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Im Geschäftsjahr waren insbesondere die folgenden allgemeinen Aktivitäten und Prozesse von
der HLI GmbH auf die HANNOVER LEASING KG ausgelagert (bis 31. Mai 2022):

 Interne Revision
 IT-Organisation
 Stellvertretung Zentrale Stelle
 Stellvertretung Compliance
 Steuern
 Investorenbetreuung

Mit Beendigung der Auslagerungsverträge zum 31. Mai 2022 übernimmt die HLI GmbH die Tä-
tigkeiten selbst oder durch Personalgestellung.

Betreffend die Berichtsgesellschaft hat die HLI GmbH das kaufmännische und technische Ge-
bäudemanagement mit Wirkung zum 1. Januar 2021 an die Tectareal Premium GmbH, Essen
sowie das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement mit Wirkung zum 1. Januar
2021 an die Sauter FM GmbH, Augsburg ausgelagert.

6. Aufsichtsrechtliche Vorgaben

6.1. Anzeigewesen

Organisation des Anzeigewesens

Die Verantwortung für das Anzeigewesen liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung der
HLI GmbH sowie der Abteilung Meldewesen.

Der Meldekatalog wird jährlich von der Abteilung Meldewesen auf Aktualität hin überprüft.

Die organisatorischen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Erfassung und Abgabe der an-
zeigepflichtigen Vorgänge bzw. der Anzeigen sind gegeben.

Einzelanzeigen

Gemäß den Vorschriften des § 159 KAGB i. V. m. § 136 Abs. 3 Satz 2 KAGB haben wir in Stich-
proben geprüft, ob die Gesellschaft den Anzeigepflichten nach dem KAGB vollständig, richtig und
fristgerecht nachgekommen ist.

Die geprüften Meldungen wurden vollständig, richtig und fristgerecht abgegeben.
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6.2. Prüfungspflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR)

Die Gesellschaft schließt derzeit keine Geschäfte in Derivaten im Rahmen der Verwaltung der
Investmentvermögen ab. Daher ergaben sich für die Gesellschaft im Berichtszeitraum keine An-
forderungen zur Einhaltung der EMIR-Verordnung.

6.3. Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
(SFTR)

Für die Gesellschaft ergaben sich im Berichtszeitraum keine Anforderungen zur Einhaltung der
SFTR.

6.4. Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU) Nr. 600/2014
(MIFIR)

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keine Geschäfte mit Derivaten abgeschlossen. Daher
ergaben sich für die Gesellschaft im Berichtszeitraum keine Anforderungen zur Einhaltung von
Artikel 28 Abs. 1 bis 3 MiFIR.

6.5. Getroffene Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU)
Nr. 2017/2402 (Verbriefungsverordnung)

Die Gesellschaft tätigt derzeit keine Geschäfte in Verbriefungen im Sinne von Art. 2 der Verbrie-
fungsverordnung. Daher ergaben sich für die Gesellschaft im Berichtszeitraum keine Anforderun-
gen zur Einhaltung der Verbriefungsverordnung.
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6.6. Getroffene Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU)
Nr. 2016/1011 (Benchmark-Verordnung)

Von der Gesellschaft wurden im vorliegenden Zeitraum keine Referenzwerte im Sinne der Bench-
mark-Verordnung verwendet. Daher ergaben sich für die Gesellschaft im Berichtszeitraum keine
Anforderungen zur Einhaltung der Benchmark-Verordnung.

6.7. Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz zur Verhinderung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Gesellschaft ist selbst nicht Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Als Abschlussprüfer
der Gesellschaft sind wir gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. §§ 12 und 13 Abs. 1 bis 5 KAPrüfBV jedoch
verpflichtet zu beurteilen, ob die HLI GmbH die Vorschriften des Geldwäschegesetzes eingehal-
ten hat und die Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung in
Bezug auf die Gesellschaft geeignet sind. Die Prüfung, ob die HL Investment GmbH gemäß § 38
Abs. 4 KAGB i.V.m. § 12 Abs. 1 KAPrüfBV ihren Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz
nachgekommen ist, erfolgt im zweijährigen Turnus. Die letzte Prüfung erfolgte für den Zeitraum
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021. Im Berichtsjahr erfolgte daher keine Prüfung.

6.8. Getroffene Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU)
2019/2088 (OffenlegungsVO)

Gemäß § 159 i.V.m. § 136 Abs. 3 Nr. 6 und 7 KAGB hat der Abschlussprüfer festzustellen, ob
die Gesellschaft die Anforderungen aus den Artikeln 3 bis 13 der Verordnung (EU) 2019/2088
sowie den Artikeln 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 erfüllt hat und hat gemäß § 44 i.V.m.
§ 14a KAPrüfbV darüber zu berichten. Die Gesellschaft hat die HLI GmbH als externe AIF-Kapi-
talverwaltungsgesellschaft bestellt. Aufgrund der Bestellung einer externen Kapitalverwaltungs-

fonds oder

vorausgeschickt, stellen wir im Nachfolgenden die Ergebnisse unserer Prüfung der Verpflichtun-
gen der Gesellschaft in ihrer Rolle als AIF dar.

Da sich die Verpflichtungen der Art. 3 bis 5 OffenlegungsVO auf den Finanzmarktteilnehmer be-
ziehen, haben wir diese nicht geprüft. Wir haben jedoch bei der Prüfung relevante Aspekte aus
der Verwaltung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft einbezogen und werden diese nachfol-
gend explizit nennen.

Die HLI GmbH hat in ihrer Rolle als Finanzmarktteilnehmer gemäß Art. 3 OffenlegungsVO auf
ihrer Internetseite veröffentlicht, dass sie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidun-
gen berücksichtigt (Veröffentlichungsdatum 1. Januar 2023, Version 2). Die vorvertraglichen



Seite 25

Informationen der Gesellschaft datieren vom 2. April 2019. Die Platzierungsphase für die Gesell-
schaftsanteile des Investmentvermögens wurde im Geschäftsjahr 2021 abgeschlossen.

Gemäß Art. 6 Abs. 1 OffenlegungsVO hat die HLI GmbH in den vorvertraglichen Informationen
Erläuterungen zu der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidun-
gen einbezogen werden, und den Ergebnissen der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen
von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Gesellschaft, zu veröffentlichen. Die gemäß Art. 6
Abs. 1 OffenlegungsVO geforderten Informationen sind in den vorvertraglichen Informationen der
Gesellschaft enthalten. Widersprüche zu den sonstigen Erkenntnissen unserer Prüfung ergaben
sich nicht.

Die Anforderungen der Art. 8 bis 11 OffenlegungsVO beziehen sich auf Finanzprodukte, welche
ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen gemäß Art. 8 Offenle-
gungsVO bewerben oder eine nachhaltige Investitionen gemäß 9 OffenlegungsVO anstreben.
Die Gesellschaft wurde in 2019 gegründet. Der Verkaufsprospekt datiert aus 2019. Der aktuelle
Gesellschaftsvertrag erfüllt weder die Anforderungen von Art. 8 noch von Art. 9 OffenlegungsVO.
Daher sind die Anforderungen von Art. 8 bis 11 OffenlegungsVO für die Gesellschaft nicht ein-
schlägig.

Die Anforderung von Art. 12 OffenlegungsVO bezieht sich auf die gemäß Art. 3, 5 oder 10 veröf-
fentlichten Informationen des Finanzmarktteilnehmers, welche  wie vorgenannt dargestellt  für
die Gesellschaft nicht einschlägig sind. Daher ist Art. 12 OffenlegungsVO für die Gesellschaft
ebenfalls nicht einschlägig.

Die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) wurden durch
die Gesellschaft im Berichtsjahr erfüllt, soweit diese einschlägig waren.

6.9. Getroffene Vorkehrungen zur Einhaltung der Pflichten nach der Verordnung (EU)
2020/852 (TaxonomieVO)

Die Anforderungen nach Art. 5 und 6 TaxonomieVO beziehen sich auf Finanzprodukte, welche
ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen gemäß Art. 8 Offenle-
gungsVO bewerben oder eine nachhaltige Investitionen gemäß 9 OffenlegungsVO anstreben.
Wie bereits unter Art. 8 und Art. 9 Offenlegungsverordnung ausgeführt, handelt es sich bei der
Gesellschaft nicht um ein solches Finanzprodukt. Daher sind die Anforderungen von Art. 5 und 6
TaxonomieVO für die Gesellschaft nicht einschlägig.

Die Informationen gemäß Art. 7 TaxonomieVO sind im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2020/852 (Ta-
xonomie-Verordnung) eingehalten, soweit diese einschlägig waren.
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7. Verwaltung des Investmentvermögens

7.1. Anlagevorschriften und Anlagegrenzen

Nach unseren Feststellungen wurden im Berichtszeitraum die für das Gesellschaftsvermögen
geltenden gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen eingehalten.

Verstöße gegen gesetzliche und vertragliche Erwerbsverbote haben wir nicht festgestellt.

Wir haben bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen die gesetzlichen Kreditaufnahmegrenzen
festgestellt.

Die Vorschriften zum Leerverkaufsverbot nach § 205 KAGB wurden eingehalten.

Wertpapier-Darlehen nach §§ 200 bis 202 KAGB wurden von der Gesellschaft nicht vergeben.

Pensionsgeschäfte nach § 203 KAGB wurden von der Gesellschaft nicht abgeschlossen.

7.2. Einhaltung von Gesetz, Gesellschaftsvertrag und Anlagebedingungen

Verstöße gegen gesetzliche und vertragliche Regelungen haben wir nicht festgestellt.

7.3. Ermittlung des Anteilswertes

Die Berechnung des Anteilwerts (Nettoinventarwert je Anteil) erfolgt gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen sowie den vorgegebenen Bewertungsrichtlinien und den Vorschriften der Anlage-
bedingungen. Für die Ermittlung des Nettoinventarwertes ist entsprechend dem KVG-Bestel-
lungsvertrag die HLI GmbH verantwortlich.

Die HLI GmbH leitet den ermittelten Nettoinventarwert zur Plausibilisierung und Freigabe an die
Verwahrstelle weiter. Diese gibt nach der Plausibilisierung den Nettoinventarwert gegenüber der
HLI GmbH frei.

Die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen Vorkehrungen zur Berechnung des Net-
toinventarwertes halten wir für ordnungsgemäß und geeignet.
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8. Vermerk des Abschlussprüfers und Schlussbemerkung

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden uneingeschränkten Ver-
merk erteilt:

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-
KG, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus
haben wir den Lagebericht der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den ein-
schlägigen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss und entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen
europäischen Verordnungen.

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§ 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

nseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-
formationen umfassen die Erklärung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informatio-
nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unserer bei der
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine we-
sentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften un-
ter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen
Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss
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unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten  falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnun-
gen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen
ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den
einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht sowie einen Vermerk zu erteilen, der un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
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wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter  falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise,
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstö-
ßen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschun-
gen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-
tems der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
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gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON GEWIN-
NEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN KAPITALKONTEN

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Ent-
nahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene
Investment-KG zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die
Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten
in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs.
2 KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000

(Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
üfers für die Prüfung der ord-

nungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der
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ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein-
zelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen,
Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Be-
langen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den
einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben,
um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den
einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Ge-
winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist,
sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung
von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Stan-

(Stand Dezember 2013) durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der
ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein-
zelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter  falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu
den einzelnen Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
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Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Zuweisungen bzw. das Außerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten können.

 beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse
aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen
Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahre

Den bevorstehenden Prüfungsbericht HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment-KG,Pullach i. Isartal, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü-
fungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Wiedergabe
des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich
der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern
hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328
HGB wird verwiesen.

Bei der Printversion des Prüfungsberichts handelt es sich um eine Kopie des digitalen Originals.

Augsburg, 24. Juli 2023

SONNTAG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Layher  Dr. Burkhardt-Böck
   Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin
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Anlage 1

HL Invest Hannover GmbH & Co.
geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

Jahresbericht zum 31. Dezember 2022



31.12.2022 31.12.2021
Investmentanlagevermögen EUR EUR

A. AKTIVA

1. Sachanlagen 22.400.000,00 24.200.000,00

2. Anschaffungsnebenkosten 971.751,28 1.131.433,96

3. Barmittel und Barmitteläquivalente
Täglich verfügbare Bankguthaben 898.534,71 1.102.214,69

4. Forderungen
a) Forderungen aus der Bewirtschaftung 118.452,89 91.249,90
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen 1.386.000,00 1.386.000,00
c) Andere Forderungen 66.503,41 83.460,98

1.570.956,30 1.560.710,88

5. Sonstige Vermögensgegenstände 104,12 673,49

6. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.061,08 0,00

25.842.407,49 27.995.033,02

B. PASSIVA

1. Rückstellungen 57.868,46 71.901,44

2. Kredite
Von Kreditinstituten 12.611.598,22 12.746.076,81

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Aus anderen Lieferungen und Leistungen 15.868,62 11.964,74

4. Sonstige Verbindlichkeiten
Andere 75.971,06 73.611,90

5. Passive Rechnungsabgrenzung 9.555,94 8.264,23

6. Eigenkapital

a) Kapitalanteile der Kommanditisten 13.149.356,73 13.239.003,76
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung -567.379,51 1.392.303,17
c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 489.567,97 451.906,97

13.071.545,19 15.083.213,90

25.842.407,49 27.995.033,02

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022



Investmenttätigkeit 2022 2021
EUR EUR

1. Erträge
a) Erträge aus Sachwerten 1.200.092,04 1.221.579,52
b) Zinsen und ähnliche Erträge 55.440,00 55.440,00
c) Sonstige betriebliche Erträge 62.329,90 3.333,08
Summe der Erträge 1.317.861,94 1.280.352,60

2. Aufwendungen
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen + Gebühren 258.305,62 260.408,29
b) Bewirtschaftungskosten 381.177,34 310.965,25
c) Verwaltungsvergütung 85.578,35 88.317,65
d) Verwahrstellenvergütung 19.895,36 19.895,36
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 24.292,20 22.698,44
f) Sonstige Aufwendungen 59.045,10 118.565,64
Summe der Aufwendungen 828.293,97 820.850,63

3. Ordentlicher Nettoertrag 489.567,97 459.501,97

4. Veräußerungsgeschäfte
Realisierte Verluste 0,00 -7.595,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 0,00 -7.595,00

5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 489.567,97 451.906,97

6. Zeitwertänderung
a) Erträge aus der Neubewertung 0,00 318.710,00
b) Aufwendungen aus der Neubewertung -1.800.000,00 0,00
c) Abschreibungen auf Anschaffungsnebenkosten -159.682,68 -159.682,68
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres -1.959.682,68 159.027,32

7. Ergebnis des Geschäftsjahres -1.470.114,71 610.934,29

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
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ANHANG

für das Geschäftsjahr 2022

der

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal

Amtsgericht München, HRA 109660

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine geschlossene Spezial-AIF-Investmentkommandit-
gesellschaft, die den Vorschriften der §§ 149 ff. KAGB unterliegt. Die Gesellschaft hat daher für
Rechnungslegung, Prüfung und Offenlegung die besonderen Vorschriften nach §§ 158  160 KAGB
sowie die Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen,
Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der
zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände (KARBV) zu beachten.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Rechtsform und der an ihr beteiligten nicht natürlichen Personen als
persönlich haftende Gesellschafter gemäß § 264a Abs. 1 HGB verpflichtet, die Vorschriften für
Kapitalgesellschaften & Co. anzuwenden.

Hinsichtlich ihrer Größenmerkmale ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und Co. gemäß
§ 267 Abs. 1 i.V.m. § 264a HGB.

Die Bilanz wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Gesellschaft wendet für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die
Gliederungsvorschriften der §§ 21 und 22 KARBV an.

Für die Aufstellung des Anhangs wird § 25 KARBV beachtet.

Aufgrund der Vorschriften des KAGB erstellt die Gesellschaft einen Lagebericht nach § 289 HGB mit den
besonderen Angaben nach § 23 Abs. 3 und 4 KARBV. Der Bericht über die Risiken und Chancen der
künftigen Entwicklung gemäß § 289 Abs. 1 S. 4 HGB entfällt, da die Gesellschaft aufgrund der
Verwaltung durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nicht über Investmentbetriebs-
vermögen verfügt. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft geben aufgrund der Bestimmung des § 158
i.V.m. § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB einen sog. Bilanzeid nach § 264 Abs. 2 S. 3 bzw. § 289 Abs. 1 S. 5 HGB
ab.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. auch §§ 26 ff. KARBV)

Die Vermögensgegenstände werden nach § 28 Abs. 1 KARBV zum Verkehrswert angesetzt. Der
Verkehrswert der Immobilie wird gemäß den Regelungen des § 30 Abs. 1 KARBV durch ein
Ertragswertverfahren ermittelt, das die individuellen technischen Merkmale und weitere Paramater wie
z.B. den Restwert des Objekts und den entsprechend adäquaten Diskontierungssatz berücksichtigt. Mit
der Ermittlung des Verkehrswertes zum Bilanzstichtag wurde ein den Vorschriften des § 216 Abs. 2 KAGB
entsprechender externer Bewerter beauftragt. Der von dem externen Bewerter ermittelte Verkehrswert
wurde von der Kapitalverwaltungsgesellschaft überprüft.

Die Anschaffungsnebenkosten werden gem. § 271 Abs. 1 Nr. 2 KAGB linear über zehn Jahre
abgeschrieben.

Das Bankguthaben wird nach § 29 Abs. 2 KARBV zum Nennbetrag bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.
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Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 29 Abs. 3 KARBV mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Anschaffungsnebenkosten betragen 1.596.826,79 Euro (7,1 % des Kaufpreises). Davon entfallen
15,1% (242.241,90 Euro) auf den Grund und Boden, 83,9% (1.338.897,28 Euro) auf das Wohn- und

, 118, 118a, 118b / Großer
Hillen 2, 2a, 2b und 4 und 1,0% (15.687,61 Euro) auf ein Erbbaurecht. Die Anschaffungsnebenkosten
betreffen Gebühren und Steuern sowie sonstige Kosten. Im Berichtszeitraum wurden 159.682,68 Euro
der Anschaffungsnebenkosten abgeschrieben; es verbleibt ein Betrag von 971.751,28 Euro.

Die Ausstehende Einlage ist unbefristet gestundet. Sämtliche andere Forderungen haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlussprüfungskosten für 2022 und
Steuerberatungskosten für 2021 und 2022 (27,9 TEuro), noch nicht abgerechnete Betriebskosten für
2022 (4,8 TEuro) sowie Verwahrstellenvergütung für 2022 (19,9 TEuro).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Kautionen der Mieter (60,2 TEuro).

Unter den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten aus der Neubewertung werden die Wertanpassung der
Immobilie an den Verkehrswert zum Bilanzstichtag und die Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten
ausgewiesen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den
Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten) in dem nachstehend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel
zusammengefasst:

Die Kredite von Kreditinstituten sind im Wesentlichen durch die Eintragung einer erstrangigen
Buchgrundschuld zu Gunsten der finanzierenden Bank in Höhe von 13.000.000 Euro zuzüglich 16 %
Jahreszinsen und 10% Nebenleistung gesichert. Die Grundschuld ist hinsichtlich eines zuletzt zu
zahlenden Teilbetrages in Höhe von 2.600.000 Euro vollstreckbar nach § 800 ZPO. Außerdem sind die
Rechte und Ansprüche aus den Mietverträgen abgetreten.

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
31.12.2022 bis 1 Jahr zw ischen mehr als

1 und 5 Jahren 5 Jahre
(Vorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr)

EUR EUR EUR EUR
Kredite
von Kreditinstituten 12.611.598,22 106.410,33 447.997,75 12.057.190,14

(12.746.076,81) (134.478,58) (438.963,18) (12.172.635,05)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 15.868,62 15.868,62 0,00 0,00

(11.964,74) (11.964,74) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
Andere 75.971,06 75.971,06 0,00 0,00

(73.611,90) (73.611,90) (0,00) (0,00)
12.703.437,90 198.250,01 447.997,75 12.057.190,14

(12.831.653,45) (220.055,22) (438.963,18) (12.172.635,05)
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Darstellung der Kapitalkonten gemäß Regelung im Gesellschaftsvertrag nach § 25 Abs. 4 KARBV

31.12.2022
EUR

1. Pflichteinlagekapitalkonto I 13.163.139,13
 2. Verrechnungskonto III (Entnahmen) -403.288,13
 3. Ergebnisvortragskonto V 311.694,19

davon: nicht realisiertes Ergebnis -567.379,51

13.071.545,19

Die im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen der Kommanditisten betragen zum Bilanzstichtag
138,86 TEuro (Vj. 138,86 TEuro).

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den Bewirtschaftungskosten sind neben den Kosten für die kaufmännische Verwaltung des Objekts
(48,8 TEuro) im Wesentlichen Kosten für die Instandsetzung (33,8 TEuro) und technisches
Objektmanagement (86,4 TEuro) enthalten.

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten (12,9 TEuro) und
Kosten für die Bewertung der Immobilie (5,3 TEuro).

V. Nachtragsbericht

     Die Nachtragsberichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des
Geschäftsjahres erfolgte im Lagebericht. Auf die dort gemachten Ausführungen wird verwiesen.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Anzahl der umlaufenden Anteile (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 4 KARBV)

Die Anzahl der umlaufenden Kommanditanteile beträgt unter Berücksichtigung des Kommanditkapitals
und der Mindestbeteiligung von 200.000 Euro 69,43.

Verwendungsrechnung

2022
EUR

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 489.567,97

2. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten -489.567,97

3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00

Das Jahresergebnis wurde den Ergebnisvortagskonten der Gesellschafter gutgeschrieben.
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Entwicklungsrechnung für das Vermögen der Kommanditisten

2022
EUR

I. Wert des Eigenkapitals am Beginn des Geschäftsjahres 15.083.213,90

1. Entnahmen für das Vorjahr 541.554,00
2. Zwischenentnahmen 0,00
3. Mittelzufluss (netto)
  a. Mittelzufluss aus Gesellschaftereintritten 0,00
  b. Mittelabflüsse wegen Gesellschafteraustritten 0,00

14.541.659,90
4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verwendungsrechnung 489.567,97
5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.959.682,68

-1.470.114,71
II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres 13.071.545,19

Gesamtsumme von Vergütungen und Änderungen im Verkaufsprospekt (§ 101 Abs. 3 KAGB)

Bezüglich der Angaben gemäß § 101 Abs. 3 KAGB wird auf den Lagebericht verwiesen.

Angaben gemäß § 300 KAGB

1. Schwer liquidierbare Vermögensgegenstände
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln gelten:
0 Prozent.

2. Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement
Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen im Liquiditätsmanagement.

3. Risikoprofil des AIF
Mit der Investition in den AIF sind neben der Chance auf Auszahlungen auch Risiken verbunden. Bei dem
AIF handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen
Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Aufgrund der Langfristigkeit der zu tätigenden
Investition steht die wirtschaftliche Entwicklung des AIF nicht fest und kann nicht mit Sicherheit
vorhergesagt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten
Anlageerfolg erreicht. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kapitaleinlage nebst
Ausgabeaufschlag.

Individuelle Risiken aus der persönlichen Situation eines Anlegers können nicht dargestellt werden.
Neben den im Verkaufsprospekt beschriebenen Risiken können heute nicht vorhersehbare Ereignisse
oder Entwicklungen den AIF bzw. die im AIF gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig
beeinträchtigen. Alle einzeln dargestellten Risiken können auch kumuliert oder aber auch in einer
besonders starken Ausprägung eintreten und dadurch die negativen Auswirkungen auf den AIF und somit
auch auf den Anleger verstärken.

Das Risikoprofil des AIF wird im Wesentlichen bestimmt durch Markt-, Kredit-, Liquiditäts-,
Gegenparteirisiken, operationelle und steuerliche Risiken. Die Investmentgesellschaft investiert aufgrund
der Mieterstruktur der Immobilie nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
KAGB. Neben der Immobilie gibt es jedoch keine weiteren wesentlichen Vermögensgegenstände, welche
mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Anlageobjekt gegebenenfalls ausgleichen oder deren
Intensität mindern könnten. Darüber hinaus bestehen Gesellschafterrisiken, die nicht im Rahmen eines
Risikomanagementsystems abgebildet werden können.

Die relevanten gesetzlichen Limits wurden nicht überschritten.
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4. Eingesetzte Risikomanagementsysteme
Das Risikocontrolling erfolgt durch von den operativen Bereichen hierarchisch und funktionell
unabhängige Abteilungen auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien. Das Risikocontrolling umfasst
insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung, Bewertung und
Überwachung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Gegenpartei-/Kontrahenten- und operationellen Risiken
als auch die Überwachung des Leverage. Es werden angemessene regelmäßige Stresstests
durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der
wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur
Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein
angemessenes Limitsystem ein.

Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Risikomanagementsystem gegeben.

5. Änderungen des maximalen Umfangs von Leverage
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben.

6. Gesamthöhe des Leverage
Leverage-Umfang nach der Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 3,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Bruttomethode: 1,78
Leverage-Umfang nach der Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem
Höchstmaß: 3,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Commitmentmethode: 1,96

7. Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle gegeben.

Angaben zu den Vermögensgegenständen (§ 25 Abs. 5 Nr. 1 KARBV)

Grundstücksgröße: 3.464 Quadratmeter

Art und Lage: Wohn- und Geschäftshaus in 30559 Hannover, Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a,
118b / Großer Hillen 2, 2a, 2b und 4

Baujahr: 1960 - Modernisierung 2014/2015  Neubau Tiergartenstraße 114 2014/2015

Erwerb: 15. Februar 2019

Gebäudenutzfläche (Mietfläche): 5.463 Quadratmeter

Kaufpreis gem. § 271 Abs.1 Nr. 1 KAGB: EUR 22.356.004

Verkehrswert zum 31.12.2022: EUR 22.400.000,00

Anschaffungsnebenkosten: EUR 1.596.826,79

Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2022:

Leerstandsquote Büro-/Wohn-/Ladenfläche: 7,11 Prozent

Leerstandsquote Archiv-/Lagerfläche: 1,06 Prozent

Leerstandsquote Parkplatz: 46,55 Prozent

Fremdfinanzierungsquote, bezogen auf die Langfristfinanzierung: 56,30 Prozent

Restlaufzeiten der Mietverträge: 6,87 Jahre
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Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2022

der

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

I. Grundlagen des Unternehmens

1) Geschäftstätigkeit

Die Gesellschaft hat mit notariellem Kaufvertrag vom 30.11.2018 die in zentraler Lage von Hanno-
ver-Kirchrode liegende Immobilie »Tiergarten Carré« als Anlageobjekt erworben. Der Übergang von
Nutzen und Lasten auf die Käuferin erfolgte nach Kaufpreiszahlung am 15.02.2019.

Bei dem Anlageobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus, bestehend aus zwei L-
förmig angeordneten Gebäudeteilen auf einem rd. 3.464 m² großen Grundstück (Volleigentum) so-
wie einem 313 m² großen Erbbaurechtsgrundstück. Das Bestandsgebäude wurde um 1960 als
Wohn- und Geschäftshaus mit den Adressen Großer Hillen 2, 2a, 2b und 4 sowie Tiergartenstraße
116, 118 errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich Einzelhandelsflächen (dm, REWE) und im 1. bis
2. Obergeschoss (Großer Hillen) bzw. 3. Obergeschoss (Tiergartenstraße 118) und in den ausge-
bauten Dachgeschossen Wohnungen. In der Hausnummer 118 befindet sich im 1. Obergeschoss
eine Bürofläche. 2014/2015 wurde das Erdgeschoss entkernt und saniert sowie der Neubau unter
der Adresse Tiergartenstraße 114 errichtet. Im Neubau befinden sich im Erdgeschoss Einzelhan-
delsflächen, im 1. und 2. Obergeschoss Praxisflächen und im 3. und 4. Obergeschoss Wohnungen.
Das Grundstück ist vollständig mit einer Tiefgarage und Lager- sowie Technikflächen unterkellert.

2) Angaben zur externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 23 Abs. 3 i. V. m. § 23 Abs. 2 Nr. 5 KARBV)

Als Verwalter der Investmentgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Investment GmbH, Pullach
im Isartal, (HLI GmbH) bestellt. Mit der HLI GmbH wurde am 01.04.2019 ein Bestellungsvertrag mit
folgenden Konditionen geschlossen:

a) Dauer

Der Vertrag endet mit der Vollbeendigung der Investmentgesellschaft durch Löschung im Han-
delsregister gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft.

b) Kündigungsrechte

Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann außerordentlich mit einer an-
gemessenen Kündigungsfrist und unter Einhaltung der Schriftform kündigen. Für die HLI GmbH
beträgt die Kündigungsfrist mindestens sechs Monate und sie hat die Kündigung durch
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Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus ggf. im Jahresbericht der Investment-
gesellschaft zu bewirken.

c) Umfang der Verwaltungstätigkeit

Die HLI GmbH übernimmt hinsichtlich des Anlageobjekts insbesondere die nachstehend auf-
geführten Aufgaben, wobei die Aufzählung keine Einschränkung des gesetzlichen Auftrags an
die HLI GmbH darstellt:

Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der kaufmännischen Verwaltung und
Vermietung des Anlageobjekts:

Laufende Geschäfte: Kaufmännische Verwaltung des Anlageobjekts oder Auswahl, Beauf-
tragung, Steuerung und Koordinierung einer kaufmännischen Verwaltung;

Laufende vermieterseitige Betreuung der Mietverhältnisse: Änderung und Beendigung
(auch durch Kündigung) von Mietverträgen im Namen der Investmentgesellschaft; Bereit-
stellen von üblichen Muster-Mietverträgen, Führen von Mietvertragsverhandlungen mit Mie-
tern und Mietinteressenten und Abschluss von Mietverträgen im Namen der Investmentge-
sellschaft (insbesondere bei Leerstand und Mieterwechsel); Koordination der Mietflächen-
vermarktung; Erstellung und Aktualisierung von Vermarktungsunterlagen betreffend die
Mietflächen; Organisation und Koordination der (Nach-) Vermietung, z.B. durch Beauftra-
gung von Maklern mit einer Vermittlung von Mietern (Nachweis der Gelegenheit zum Ab-
schluss oder Vermittlung von Verträgen);

Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit dem Betrieb des Anlageobjekts:

Über die kaufmännische Verwaltung des Anlageobjekts im Sinne des obenstehenden Ab-
satzes hinausgehende Betreuung des Anlageobjekts oder Auswahl eines oder mehrerer
Hausverwalter / Gebäudemanager sowie Verhandlung und Abschluss von Geschäftsbesor-
gungsverträgen mit den Gebäudemanagern;

Laufende Geschäfte während der Betriebsphase: Jährliche Begehung des Anlageobjekts
gemeinsam mit dem Gebäudemanager mit entsprechender Protokollierung des Zustands
durch den Gebäudemanager; Laufende Beratung in Sachen Betreiberverantwortung und
Betriebssicherheit; Steuerung und Kontrolle des/der Gebäudemanager(s); Kontrolle der
Auswahl, Beauftragung und Koordinierung von geeigneten Unternehmen oder Personen
durch einen Gebäudemanager mit der Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinie-
rung laufender Mängelbeseitigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen;

Geschäfte bei besonderem Anlass, z. B.: Kontrolle der Auswahl, Beauftragung und Koordi-
nierung von geeigneten Unternehmen oder Personen durch einen Gebäudemanager mit
der Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinierung erforderlich werdender Instand-
setzungsmaßnahmen sowie Neubau- und Umbaumaßnahmen und Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs mit diesen Unternehmen oder Personen; Abwicklung von Versicherungsfäl-
len;

Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung
des Verkaufs des Anlageobjekts:

Beauftragung von Maklern mit der Vermittlung von Käufern für Rechnung der Investment-
gesellschaft;

Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten über die Veräußerung des Anlageob-
jekts;

Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten über die Veräußerung der Anteile an der In-
vestmentgesellschaft.
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Die HLI GmbH übernimmt ferner ihr durch das KAGB zugewiesene Aufgaben, sofern kein ge-
sonderter Vertrag zwischen der Investmentgesellschaft und der HLI GmbH besteht. Die HLI
GmbH übernimmt weiterhin Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der AIFM-Richtlinie.

d) Haftungsregelungen

Die HLI GmbH haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper
oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Die HLI GmbH haftet für leichte Fahr-
lässigkeit, wenn sie eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die Investmentgesellschaft regelmäßig vertrauen

e und
vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen haftet die HLI GmbH nicht für
leichte Fahrlässigkeit.

e) Auslagerung einzelner Tätigkeiten

Bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Bestellungsvertrag kann sich die HLI GmbH der
Dienstleistungen Dritter bedienen, soweit dies nach geltendem Recht, insbesondere nach § 36
KAGB, zulässig ist. Im Fall der Auslagerung hat die HLI GmbH sicherzustellen, dass die ver-
traglichen Pflichten in Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten dem Dritten in gleicher Weise
auferlegt werden und überwacht deren Einhaltung durch den Dritten.

f) Angaben zur Umsetzung der Anlageverwaltung durch die HLI GmbH

Der KVG-Bestellungsvertrag wurde unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung
der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft gemäß § 267 KAGB abgeschlossen. Die
Anlagebedingungen wurden am 17.05.2019 durch die BaFin genehmigt und die HLI GmbH
erbringt seitdem sämtliche durch das KAGB vorgegebene und vertraglich vereinbarte Leistun-
gen.

Weiterhin hat die HLI GmbH mit der Gesellschaft Verträge über die Erstellung einer Fondskonzep-
tion, über die Erstellung der Verkaufs- und Werbeunterlagen sowie über die Vermittlung von Eigen-
und Fremdkapital geschlossen. In der Platzierungsphase beliefen sich die Gebühren der KVG auf
insgesamt rd. 830 TEUR zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Für die Verwaltung der Gesellschaft ab dem
Zeitpunkt der Fondsauflage erhält die KVG von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe
von bis zu 0,55 % Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft
im jeweiligen Geschäftsjahr. Für den Zeitraum von nicht mehr als zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt
der Fondsauflage beträgt diese mindestens 75.719,70 Euro p.a. inklusive Umsatzsteuer.

II. Tätigkeitsbericht nach § 8 KARBV

1) Tätigkeit der KVG

Die Tätigkeit der HLI GmbH umfasst die Konzeption, den Vertrieb und die Verwaltung von geschlos-
senen Alternativen Investmentfonds (AIF), die nach Inkrafttreten des KAGB am 22.07.2013 aufge-
legt wurden.

Mit Bestellungsvertrag vom 01.04.2019 wurde die HLI GmbH als KVG der Investmentgesellschaft
bestellt. Die HLI GmbH übernimmt die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens als
externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als solche obliegen ihr die Portfolioverwaltung und das
Risikomanagement. Die KVG übernimmt ferner die im Bestellungsvertrag im Einzelnen genannten
anderen Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie).

2) Anlageziele und Anlagepolitik

Die Anlageziele und die Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele ergeben sich für die HL Invest Han-
nover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (HL Invest Hannover KG) aus dem Gesellschafts-
vertrag, den von der BaFin genehmigten Anlagebedingungen sowie den weiteren wesentlichen Ver-
trägen, die zum Erwerb, der Vermietung und der Finanzierung des Investmentanlagevermögens
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geschlossen wurden. Demgemäß ist der unmittelbare Erwerb und das Halten eines gemischt ge-
nutzten Wohn- und Geschäftszentrums in der Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a, 118b / Großer
Hillen 2, 2a, 2b und 4 in 30559 Hannover (»Anlageobjekt«) vorgesehen. Das Anlageobjekt ist bei
Erwerb langfristig vermietet und soll am Ende der Laufzeit der Gesellschaft planmäßig direkt oder
indirekt veräußert werden. Der Erwerb wurde anfänglich durch ein langfristiges Bankdarlehen sowie
die Eigenkapital-Vorfinanzierung finanziert. Die Eigenkapital-Vorfinanzierung wurde im Jahr 2020
vollständig durch das Eigenkapital von Investoren abgelöst. Gemäß Anlagestrategie wird eine Hal-
tedauer der Immobilie von mindestens zehn Jahren angestrebt.

3) Auslagerungen

a) Gruppeninterne Auslagerungen
Die zwischen der KVG und der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach im Isartal, am
04.07.2014 geschlossenen Auslagerungsverträge zur Übertragung von Verwaltungsfunktionen,
welche die folgenden wesentlichen Pflichten umfassten:

 Übernahme der Internen Revision gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 7 KAGB
 Bereitstellung der IT-Organisation
 Übernahme der Investorenbetreuung
 Stellvertretung Zentrale Stelle und Stellvertretung Compliance

wurden mit Wirkung zum 31.05.2022 beendet. Mit der Beendigung erbringt die HANNOVER
LEASING Investment GmbH (KVG) diese bis dahin ausgelagerten Tätigkeiten selbst oder durch
Personalgestellung.

b) Außerhalb der Hannover Leasing Gruppe wurden folgende Funktionen durch die KVG ausge-
lagert:

 Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten

Die HLI GmbH hat die Funktion des Datenschutzbeauftragten auf einen hierfür spezialisier-
ten Dienstleister ausgelagert. Die Funktion des Datenschutzbeauftragten hat Herr Richard
Laqua von der eyeDsec Information Security GmbH, Bayreuth, übernommen.

 Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement

Die HLI GmbH hat das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Gebäudemanage-
ment mit Wirkung zum 01.01.2021 an die Tectareal Premium GmbH, Essen ausgelagert.

 Technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

 Die HLI GmbH hat das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Gebäudemanage-
ment mit Wirkung zum 01.01.2021 an die Sauter FM GmbH, Augsburg ausgelagert.

III. Wirtschaftsbericht

1) Entwicklung der Branche

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Hannover
Die kreisangehörige Stadt Hannover ist Oberzentrum, Landeshauptstadt von Niedersachsen, Ver-
waltungssitz der Region Hannover (Zusammenschluss von Stadt und Landkreis) sowie Teil der Met-
ropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Als größte Stadt in Niedersachsen ist sie
ein wichtiges politisches und wirtschaftliches Zentrum in Norddeutschland. Hannover ist als Messe-,
Industrie- und Handelsstadt bekannt und gilt als Verwaltungs- und Versicherungsstandort. Hannover
ist außerdem als wichtigster Verkehrsknotenpunkt in Ost-West wie auch in Nord-Süd Richtung so-
wohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr anzusehen. Die Infrastrukturprojekte und andere
Projekte im Rahmen der EXPO-Ausstellung im Jahr 2000 gaben der Stadt einen deutlichen Moder-
nisierungsschub. Auch in der Folge zeichnet sich Hannover durch eine dynamische Entwicklung im
universitären Bereich sowie der Wissenschaft und Forschung aus.
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Hannover verzeichnet zwischen 2016 und 2021 bei uneinheitlichen Wachstumsraten insgesamt eine
positive Einwohnerentwicklung. Die Bevölkerungszuwächse resultieren hauptsächlich aus einem
positiven Wanderungssaldo. Nach starken Zuzügen in den Jahren 2017 und 2018 gingen die Wan-
derungsgewinne in den Jahren 2019 und 2020 deutlich zurück. Im Jahr 2021 ist das Wanderungs-
saldo jedoch wieder eindeutig positiv und kann das minimal negative Geburtensaldo mehr als aus-
gleichen. Die Altersstruktur in Hannover zeigt im Vergleich zur Region und Niedersachsen einen
überdurchschnittlichen Anteil der 15 bis 29-Jährigen, was auf Hannovers Bedeutung als Hochschul-
standort zurückzuführen ist. Längerfristige Prognosen zeigen für die Stadt einen weiteren Bevölke-
rungszuwachs bis zum Jahr 2030.

 Die Wirtschaftsstruktur Hannovers wird von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
bestimmt. Hannover ist darüber hinaus ein weltweit bekannter Messestandort sowie bedeutender
Standort für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Im produzierenden Bereich do-
miniert traditionell der Fahrzeug- und Maschinenbau sowie ihre Zulieferbranchen. Unter anderem
haben die Continental AG, die TUI AG sowie Swiss Life Select ihren Hauptsitz in der Stadt. Hannover
ist außerdem Standort zahlreicher Hochschulen und Forschungseinrichtungen und gilt als führender
Standort für Wirtschaft und Wissenschaften in Niedersachsen. Eine wichtige Rolle spielt aufgrund
der Funktion als Landeshauptstadt und Regierungssitz auch die öffentliche Verwaltung.

Die Zahl der SVP-Beschäftigten in Hannover ist, über die letzten fünf Jahre betrachtet, deutlich ge-
stiegen. Auch die Corona-Pandemie hat zu keinen nennenswerten Einbrüchen geführt. Gemessen
an der Beschäftigtenzahl sind das Erziehungs- und Gesundheitswesen sowie das Grundstücks- und
Wohnungswesen inkl. unternehmensorientierter Dienstleistungen mit einem Anteil von 21 % bzw.
19 % vor dem Verarbeitenden Gewerbe mit rund 14 % die bedeutendsten Branchen am Wirtschafts-
standort. Die Arbeitslosigkeit ist nach einem Anstieg während der Corona-Pandemie zuletzt wieder
zurückgegangen und liegt mit 8,6 % 2022 leicht oberhalb des Durchschnitts der B-Städte.

Marktanalyse zu Handelsimmobilien in Hannover
Die Landeshauptstadt Hannover weist eine hohe Bedeutung als Einkaufsziel für die Region auf.
Entsprechend liegt die Zentralitätskennziffer bei 120,8 Punkten. Die Kaufkraftkennziffer liegt mit 97,1
Punkten leicht unter Bundesniveau, aber oberhalb des Durchschnitts aller B-Städte.

COVID-19 bedingte Auswirkungen sind aktuell auch in der Hannoveraner Innenstadt festzustellen.
Neben der Schließung des Karstadt-Warenhauses in der Georgstraße sind zunehmend leerste-
hende Ladengeschäfte lokalisierbar.
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Marktanalyse zu Wohnimmobilien in Hannover
 Die Wohnungsnachfrage in Hannover ist anhaltend hoch. Neubau-Mieten und -Kaufpreise für Ei-
gentumswohnungen entwickeln sich im Wachstumsmarkt Hannover entsprechend positiv und liegen
über der durchschnittlichen Entwicklung anderer B-Städte. Die Neubautätigkeit wird vom Geschoss-
wohnungsbau dominiert und ist seit einem Peak im Jahr 2018 leicht rückläufig. Bezogen auf die
Marktgröße blieb Hannover hinter den Baufertigstellungen in den übrigen B-Städten etwas zurück.
Hohe Genehmigungszahlen deuten jedoch eine zukünftig ansteigende Neubauaktivität an. Die bes-
ten Wohnlagen in Hannover befinden sich in den Stadtteilen Zoo, Kirchrode, südliches Kleefeld,
Waldhausen und Isernhagen Süd. Im Rahmen des "Wohnkonzepts Hannover 2025" sollen bis 2025
ca. 8.000 neue Wohnungen entstehen, die den prognostizierten Zusatzbedarf decken sollen. Die
aktuell größten Wohnquartiersentwicklungen sind dabei die Wasserstadt Limmer (ca. 2.000 WE)
und Kronsrode (ca. 3.500 WE).

Marktanalyse zu Büroimmobilien in Hannover
 Mit rund 4,6 Mio. qm Büroflächenbestand (MFG) ist Hannover der mit Abstand größte Markt unter
den B-Städten. Die Bürobeschäftigungsquote liegt mit über 41 % deutlich oberhalb des durchschnitt-
lichen Anteils der Bürobeschäftigten an allen SVP-Beschäftigten in den B-Städten. Die Zahl der Bü-
robeschäftigten stieg dabei in Hannover seit zehn Jahren kontinuierlich an - 2020 wurde das Wachs-
tum jedoch durch die Corona-Krise kurzfristig gestoppt und es wurde ein leichter Rückgang ver-
zeichnet, bevor 2021 die Zahl auf rd. 152.400 wieder angestiegen ist. Die Spitzenmiete ist 2022
erneut gestiegen und liegt bei 18,50 Euro/qm. Zu berücksichtigen ist zudem, dass es bereits Anfang
2020 erste Anzeichen einer konjunkturell bedingten Abkühlung gab, so dass sich die dynamische
Mietentwicklung der letzten Jahre auch ohne Covid-19 zumindest abgeflacht hätte. Für die kommen-
den Jahre ist eine Stabilisierung auf hohem Niveau zu erwarten, so dass Hannover nach Bonn wei-
terhin die teuerste B-Stadt in Deutschland ist. Seit 2014 ist die Leerstandsquote - ebenso wie der
absolute Leerstand - deutlich gesunken, 2021 fand jedoch ein leichter Anstieg auf 4,0 % statt. Zuletzt
sank der Leerstand wieder auf 3,6 %.
Aufgrund des gut austarierten Verhältnisses aus Neubautätigkeit und Flächennachfrage bestätigt
Hannover dennoch die solide Struktur seines Büromarktes. Der größte Nachfragedruck herrscht in
den Citylagen. Allerdings ist hier auch die Flächenverfügbarkeit gering.
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Quelle: Bulwiengesa 2023.

2) Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2022 verlief einnahmenseitig weitestgehend planmäßig. Die Mieteinnahmen
(Nettokalt) im Jahr 2022 beliefen sich auf 1.030 TEUR und liegen damit im Rahmen der prospektier-
ten Mieten (Prospekt: 1.050 TEUR).

Mit den für den Gebäudebetrieb beauftragten Unternehmen wird das Anlageobjekt der Investment-
gesellschaft in regelmäßigen Abständen begangen. Die beauftragten Unternehmen werden entspre-
chend überwacht und kontrolliert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 sind ca. 33,8 TEUR Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten
angefallen.
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3) Wert des Eigenkapitals

Der Wert des Eigenkapitals (Nettoinventarwert) sowie der Anteilwert haben sich wie folgt entwickelt:

Wert d. Eigenkapitals angebotene Anteile1) rechnerischer Anteilwert1)

31.12.2020 13.972.762,11 Euro 64,532) 216.548,04 Euro
31.12.2021 15.083.213,90 Euro 69,432) 217.243,47 Euro
31.12.2022 13.071.545,19 Euro 69,432) 188.269,41 Euro

1)Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2019 auf das KAGB umgestellt.
2)Die Anzahl der angebotenen Kommanditanteile beträgt unter Berücksichtigung des Emissionskapitals i.H.v. 12.481.000
Euro zzgl. Einlage der Gründungsgesellschafter i.H.v. 1.405.000 Euro und der Mindestbeteiligung von 200.000 Euro je Anteil
maximal 69,43 Anteile.

4) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der HL Invest Hannover KG wird im Wesentlichen durch
das Mietobjekt (Erträge aus Sachwerten) und dessen Refinanzierung (Zins- und Tilgungsaufwen-
dungen) bestimmt.

Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 22,4 Mio. Euro sowie die Erwerbsnebenkosten wurden aus einem
langfristigen Darlehen über 13,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 27.12.2029 sowie dem durch die
Gesellschafter eingezahlten Kommanditkapital finanziert.

Der Zinssatz inklusive Kreditmarge für das langfristige Bankdarlehen beträgt 2,039 Prozent p. a., die
Tilgung erfolgt annuitätisch mit anfänglich 0,75 Prozent p. a. zuzüglich ersparter Zinsen. Im Ge-
schäftsjahr 2022 wurde vertragsgemäß getilgt, sodass zum 31.12.2022 das Langfrist-Darlehen ver-
trags- und prognosegemäß auf 12.611.598,22 Euro valutiert.

Zum 31. Dezember 2022 verfügt die Investmentgesellschaft über eine Liquiditätsreserve in Höhe
von 924 TEUR.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf TEUR -1.470 (Vj. TEUR 611) und beinhaltet
Aufwendungen aus der Neubewertung in Höhe von TEUR -1.800 (Vj. Ertrag in Höhe von TEUR
319). Das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf TEUR 490 (Vj. TEUR 452).

Für die in der HL Invest Hannover KG verbleibende Liquidität wird aufgrund des steigenden Zinsni-
veaus regelmäßig eine Prüfung von Anlagemöglichkeiten der freien Liquidität durchgeführt.

IV. Angabe nach § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2022 sind keine wesentlichen Änderungen der nach § 307 Abs. 1 oder
Abs. 2 Satz 1 und § 308 Abs. 4 KAGB zur Verfügung zu stellenden Informationen eingetreten.

V. Nachtragsbericht

 Im Berichtsjahr sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, von denen ein wesentlicher Einfluss
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ausgeht, eingetreten.

VI. Prognosebericht

Das Ergebnis der HL Invest Hannover KG ist im Wesentlichen von den Mieteinnahmen des Anlageob-
jektes und den für das Objekt aufzuwendenden Ausgaben abhängig.

Bis April 2023 konnten alle Mieteinnahmen planmäßig vereinnahmt werden.
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Für die Geschäftsjahre 2023 ff. sind Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 300
TEUR geplant. Die aktuelle Budgetplanung für 2023 ff. sieht vor, dass einige nicht-umlagefähige Instand-
haltungsarbeiten durchgeführt werden. Zusätzlich zu den üblichen laufenden Instandhaltungen und
Schönheitsreparaturen, fallen in den kommenden Jahren einige größere und teilweise unerwartete Maß-
nahmen an. Im Innenhof der Anlage, muss aufgrund von erheblichen Unebenheiten die Bepflasterung
erneuert werden. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch das Tiefgaragentor und die Elektroverkabelung
im Innenhof instandgesetzt. Diese Arbeiten sind auch zur Umsetzung des neuen Parkkonzepts und zur
Vermietung der Parkflächen im Innenhof notwendig. Darüber hinaus wird die Frage der Erneuerung der
Heizungsanlage geprüft. Diese Maßnahme ist bisher noch nicht im Budget berücksichtigt worden. Es
wird davon ausgegangen, dass das Budget 2023 aufgebraucht und eventuell sogar überschritten wird.

Aufgrund der vorgenannten außerplanmäßigen Instandhaltungs- bzw. Investitionsmaßnahmen wurde
die Auszahlung im April 2023 für das Geschäftsjahr 2022 gegenüber der Prognose von 3,9 % auf das
Kommanditkapital auf 3,0 % auf das Kommanditkapital reduziert.

Es ist nicht auszuschließen, dass der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und die daran
anschließenden Sanktionsmaßnahmen auch im Jahr 2023 deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung
der Weltwirtschaft haben könnten. Trotz der geringen Wirtschaftsleistung Russlands ist die Weltwirtschaft
und insbesondere auch die europäische Wirtschaft abhängig von russischen Rohstoffen. Deutschland
bezieht zwischenzeitlich kein Erdgas mehr aus Russland. Die Erdgaslieferungen wurden u.a. durch Lie-
ferungen aus Norwegen und den Niederlanden ersetzt. Dennoch ist die konjunkturelle Entwicklung in
Europa und insbesondere Deutschland auch weiterhin von den in der Folge erhöhten Energiepreisen und
der u.a. daraus resultierenden Inflation beeinflusst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich aus dieser
Entwicklung auch negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaft bzw. deren Mieter in Form von
Mieteinbußen ergeben könnten. Darüber hinaus könnte sich die erwartete Erholung der Weltwirtschaft
von den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie ggf. weiterhin verzögern.

Gemäß § 23 Abs. 5 S. 2 KARBV i.V.m. § 165 Abs. 2 Nr. 9 KAGB ist darauf hinzuweisen, dass die bishe-
rige Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.

VII. Vergütungen

Angaben nach § 101 Abs. 3 KAGB

Im Geschäftsjahr 2022 hat die KVG insgesamt 6.673 TEUR für ihr aus 62 Mitarbeitern (Stand 31.12.2022)
bestehendes Personal aufgewendet, davon 1.091 TEUR als variable Vergütung. Die Vergütungen an
Mitarbeiter der KVG, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft aus-
gewirkt hat, betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 898 TEUR, davon entfielen 898 TEUR auf Füh-
rungskräfte.





VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-
KG, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den
Lagebericht der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksich-
tigung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägi-
gen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss und entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europä-
ischen Verordnungen.

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.



Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §
159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen die Erklärung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine
andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unserer bei der Prü-
fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesent-
liche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter
Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Ver-
ordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.



Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und
den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen
gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen  beabsichtigten oder unbeabsichtigten  falschen Darstellungen ist
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ein-
schlägigen europäischen Verordnungen entspricht sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.



Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeabsichtigter
 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Un-
vollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der
Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-
seres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt.



 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON
GEWINNEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN
KAPITALKONTEN

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Ent-nah-
men zu den einzelnen Kapitalkonten der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Invest-
ment-KG zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zu-
weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in allen
wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2
KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revi-

(Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grunds-

unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewin-
nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Ver-
lusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belan-
gen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den ein-
zelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ord-
nungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen
Kapitalkonten zu ermöglichen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Ge-
winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewin-
nen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie
einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Ge-
winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard

ents Other than Audits or

wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zu-
weisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung.

Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter  falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den
einzelnen Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuwei-
sungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Zuweisungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



 beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen
und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse
aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen Prü-
fungshandlungen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahren.

Augsburg, 24. Juli 2023

SONNTAG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Layher  Dr. Burkhardt-Böck
   Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin

Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf  unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Wiedergabe des Jahresab-
schlusses und/oder Lageberichts, der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Pullach i. Isartal, in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form
(einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung
hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bei der Printversion des Prüfberichts handelt es sich um eine Kopie des digitalen Originals.
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1. Geltungsbereich

(1) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge mit
der Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft
mbB, der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft oder der SONNTAG IT audit GmbH Wirt-

-Gesell-
raggebern über Beratungen,

Prüfungen und sonstige Aufträge. Zusätzlich gelten für
die jeweiligen Tätigkeitsbereiche die unter Ziffern 14
und 15 aufgeführten Besonderen Auftragsbedingun-
gen.

(2) Ein Vertragsverhältnis kommt in der Regel nur mit ei-
ner der beiden SONNTAG-Gesellschaften zustande.
Dabei werden gesetzlich vorgesehene Prüfungen aus-
schließlich von der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder der SONNTAG IT audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbracht, Rechts-
dienstleistungen werden ausschließlich von der Sonn-
tag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB er-
bracht. Kommt das Vertragsverhältnis im Einzelfall mit
beiden SONNTAG-Gesellschaften zustande, sind
diese Teilschuldner.

(3) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Be-
ziehungen auch zwischen den SONNTAG-Gesell-
schaften und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten
die Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen, ins-
besondere der Ziffern 7 und 8.

(4) Auf das Vertragsverhältnis finden die Regelungen in
folgender Reihenfolge Anwendung:

- Individualvereinbarungen, soweit diese in Textform
von der betreffenden SONNTAG-Gesellschaft be-
stätigt wurden;

- die Ziffern 14 und 15 dieser Auftragsbedingungen;
- anschließend die übrigen Bestimmungen der Auf-

tragsbedingungen.

(5) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle gleich-
zeitig oder künftig erteilten weiteren Aufträge des
Auftraggebers an die SONNTAG-Gesellschaften,
ohne dass dies besonders oder ausdrücklich ver-
einbart oder darauf hingewiesen werden muss. All-
gemeine Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers finden keine Anwendung, auch wenn die
SONNTAG-Gesellschaften diesen nicht ausdrück-
lich widersprechen.

2.  Umfang und Ausführung des Auftrages; Beendi-
gung

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung,
nicht ein bestimmter (wirtschaftlicher) Erfolg. Der Auf-
trag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer
Berufsausübung ausgeführt. Die SONNTAG-Gesell-
schaften sind berechtigt, sich zur Durchführung des
Auftrages Mitarbeitern, fachkundiger Dritter sowie da-
tenverarbeitender Unternehmen zu bedienen.

(2) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich
darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob
Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigun-
gen in Anspruch genommen werden können. Eine
(fach-) übergreifende Beratung oder Prüfung ist durch
die SONNTAG-Gesellschaften nur dann vorzuneh-
men, wenn dies ausdrücklich Gegenstand des Auftra-
ges ist.

(3) Die SONNTAG-Gesellschaften sind berechtigt, sowohl
bei der Beratung in Einzelfragen als auch bei der Dau-
erberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsa-
chen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen  es sei denn, eine ent-
sprechende Prüfung ist ausdrücklich Auftragsgegen-
stand. Sie haben jedoch den Auftraggeber in jedem
Fall auf von ihnen festgestellte Unrichtigkeiten hinzu-
weisen.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung der SONNTAG-Gesell-
schaften, so sind die SONNTAG-Gesellschaften unge-
achtet eines vorherigen Versendens von Newslettern,
Sonderinformationen etc. nicht verpflichtet, den Auf-
traggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende
Folgerungen hinzuweisen.

3.  Pflichten und Obliegenheiten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass den
SONNTAG-Gesellschaften auch ohne deren beson-
dere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftra-
ges notwendigen Unterlagen vorgelegt werden und
den SONNTAG-Gesellschaften von allen Vorgängen
und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein kön-
nen. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Um-
stände, die erst während der Tätigkeit der SONNTAG-
Gesellschaften bekannt werden.

(2) Auf Verlangen der SONNTAG-Gesellschaften hat der
Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Un-
terlagen und der gegebenen Auskünfte und

AUFTRAGSBEDINGUNGEN DER
SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB

WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER, RECHTSANWÄLTE, DER
SONNTAG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

UND DER
SONNTAG IT AUDIT GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
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Erklärungen in einer von den SONNTAG-Gesellschaf-
ten formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

(3) Sollte das Vertragsverhältnis Insiderinformationen ge-
mäß § 13 WpHG umfassen, muss der Auftraggeber die
SONNTAG-Gesellschaften hierüber informieren.

(4) Setzen die SONNTAG-Gesellschaften beim Auftrag-
geber in dessen Räumen Datenverarbeitungspro-
gramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den
Hinweisen der SONNTAG-Gesellschaften zur Installa-
tion und Anwendung der Programme nachzukommen.
Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und be-
rechtigt, die Programme nur in dem von den SONN-
TAG-Gesellschaften vorgeschriebenen Umfang zu
nutzen. Der Auftraggeber darf die Programme ein-
schließlich etwaiger Programmunterlagen/Programm-
dokumentationen ohne Zustimmung der SONNTAG-
Gesellschaften nicht weiter vervielfältigen, anderweitig
verbreiten oder öffentlich zugänglich machen. Die
SONNTAG-Gesellschaften bleiben Inhaber der Nut-
zungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlas-
sen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch die SONNTAG-Gesellschaften
entgegensteht. Mit Beendigung/Kündigung des Auftra-
ges hat der Auftraggeber die bei ihm zur Ausführung
des Auftrages eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschließlich von ihm angefertigter Kopien
sowie sonstige Programmunterlagen/Programmdoku-
mentationen unverzüglich an die SONNTAG-Gesell-
schaften herauszugeben bzw. aus seiner Datenverar-
beitungsanlage unwiederbringlich zu löschen.

(5) Der Auftraggeber wird den SONNTAG-Gesellschaften
Änderungen seines Namens bzw. seiner Firma, seiner
Anschrift, der Rechtsform oder der Vertretungsberech-
tigten sowie weiterer den Auftraggeber betreffenden
Informationen unverzüglich mitteilen. Diese Mittei-
lungspflicht besteht auch dann, wenn die Änderungen
in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Han-
delsregister oder das Transparenzregister) eingetra-
gen sind. Darüber hinaus können sich weitergehende
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus
dem Geldwäschegesetz, ergeben. Soweit der Auftrag-
geber den SONNTAG-Gesellschaften keine abwei-
chenden Informationen mitteilt, sind die SONNTAG-
Gesellschaften berechtigt davon auszugehen, dass die
in den öffentlich zugänglichen Registern enthaltenen
Informationen, insbesondere auch zu den wirtschaft-
lich Berechtigten des Auftraggebers, inhaltlich richtig
und vollständig sind.

4.  Urheberrecht/Schutz des geistigen Eigentums der
SONNTAG-Gesellschaften

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen
des Auftrages von den SONNTAG-Gesellschaften ge-
fertigten Schriftstücke oder sonstigen Dokumente und
Unterlagen (Gutachten, Berichte, Schriftsätze, Ver-
träge, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen,
Aufstellungen und Berechnungen etc.) nur für seine ei-
genen Zwecke verwendet werden. Die SONNTAG-Ge-
sellschaften räumen dem Auftraggeber die für die be-
stimmungsgemäße Verwendung notwendigen Befug-
nisse als einfaches Nutzungsrecht ein. Bis zur

vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung
wird eine Verwendung nur auf Widerruf gestattet.

5.  Weitergabe einer beruflichen Äußerung der
SONNTAG-Gesellschaften

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen der SONN-
TAG-Gesellschaften (Berichte, Gutachten, Schrifts-
ätze, Verträge etc.) an einen Dritten bedarf der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung der jeweiligen SONN-
TAG-Gesellschaft, soweit sich nicht bereits aus dem
Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an ei-
nen bestimmten Dritten ergibt. Satz 1 gilt nicht für die
Weitergabe beruflicher Äußerungen der SONNTAG-
Gesellschaften an andere mitteilungspflichtige Inter-
mediäre oder die Finanzverwaltung gemäß § 138e
Abs. 1 Nr. 1 lit. a) AO. Vor einer Weitergabe ist die
betreffende SONNTAG Gesellschaft hierüber schrift-
lich zu informieren.

(2) Gegenüber einem Dritten haften die SONNTAG-Ge-
sellschaften (im Rahmen von Ziffern 7 und 8) nur im
Falle der vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit
dem Dritten.

(3) Die Verwendung beruflicher Äußerungen der SONN-
TAG-Gesellschaften zu Werbezwecken ist unzulässig;
ein Verstoß berechtigt die betreffende SONNTAG-Ge-
sellschaft zur fristlosen Kündigung aller noch nicht
durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

6.  Mängelbeseitigung

(1) Bei Mängeln an den Leistungen einer SONNTAG-Ge-
sellschaft hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacher-
füllung durch die betreffende SONNTAG-Gesellschaft,
es sei denn, dass bereits Schäden entstanden sind, die
einer Nachbesserung nicht zugänglich sind; diesbe-
züglich schuldet die betreffende SONNTAG-Gesell-
schaft Schadensersatz im Rahmen der Regelungen
der Ziffern 7 und 8. Führt die Nacherfüllung innerhalb
einer zumutbaren Frist nicht zum Erfolg, so stehen
dem Auftraggeber die gesetzlichen Rechte im Rahmen
der Regelungen der Ziffern 7 und 8 zu.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom
Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht
werden. Ansprüche nach Ziffer 6 Abs. 1 auf Nacherfül-
lung, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, verjäh-
ren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Re-
chenfehler und formelle Mängel, die in einer berufli-
chen Äußerung (Bericht, Gutachten, Schriftsatz, Ver-
trag etc.) einer SONNTAG-Gesellschaft enthalten sind,
können jederzeit von der betreffenden SONNTAG-Ge-
sellschaft auch Dritten gegenüber berichtigt werden.
Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen
Äußerung einer SONNTAG-Gesellschaft enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diese, die
Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen.
In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber von
der SONNTAG-Gesellschaft vorher zu hören.
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7.  Haftung

(1) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung
getroffen wird, ist die Haftung der Sonntag & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB für Schadensersatz-
ansprüche aus dem zwischen dem Auftraggeber und
der Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB
bestehenden Vertragsverhältnis für Fälle einfacher
Fahrlässigkeit für jeden einzelnen Schadensfall auf
EUR 10 Mio. beschränkt. Die Haftungsbeschränkung
gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflicht-
verletzung der Sonntag & Partner Partnerschaftsge-
sellschaft mbB, eines gesetzlichen Vertreters oder Er-
füllungsgehilfen der Sonntag & Partner Partnerschafts-
gesellschaft mbB beruhen.

(2) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung
getroffen wird, ist die Haftung der SONNTAG GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Schadensersatz-
ansprüche aus dem zwischen dem Auftraggeber und
der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft bestehenden Vertragsverhältnis für Fälle einfa-
cher Fahrlässigkeit für jeden einzelnen Schadensfall
auf EUR 10 Mio. beschränkt. Die weitergehende Haf-
tung des § 323 Abs. 2 HGB (Ziffer 14 Abs. 2) bleibt
hiervon unberührt. Die Haftungsbeschränkung gilt
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtver-
letzung der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen der SONNTAG GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft beruhen.

(3) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung
getroffen wird, ist die Haftung der SONNTAG IT audit
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Schadens-
ersatzansprüche aus dem zwischen dem Auftraggeber
und der SONNTAG IT audit GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft bestehenden Vertragsverhältnis für
Fälle einfacher Fahrlässigkeit für jeden einzelnen
Schadensfall auf EUR 10 Mio. beschränkt. Die weiter-
gehende Haftung des § 323 Abs. 2 HGB (Ziffer 14 Abs.
2) bleibt hiervon unberührt. Die Haftungsbeschränkung
gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflicht-
verletzung der SONNTAG IT audit GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen der SONNTAG IT audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beruhen.

(4) Der wirtschaftlichen Bedeutung des Auftrages kann
durch entsprechende Erhöhung der Haftungshöchst-
beträge in Ziffer 7 Abs. 1, Ziffer 7 Abs. 2 und Ziffer 7
Abs. 3 auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers
im Einzelfall oder allgemein Rechnung getragen wer-
den. Die hierfür anfallenden Mehrkosten für Versiche-
rungsbeiträge sind dann vom Auftraggeber gesondert
zu erstatten.

(5) Ein einzelner Schadensfall ist im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeit der SONNTAG-Gesellschaften auch be-
züglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stam-
menden einheitlichen Schadens gegeben. Ein einzel-
ner Schadensfall ist auch dann gegeben, wenn meh-
rere Personen in Zusammenhang mit einem

einheitlichen Auftrag entschädigungspflichtig sind oder
tätig waren. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtli-
che Folgen einer Pflichtverletzung der betreffenden
SONNTAG-Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob
Schäden in einem oder in mehreren aufeinander fol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfa-
ches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beru-
hendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflicht-
verletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten
miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen.

8.  Ausschlussfrist

Ein Schadensersatzanspruch aus einfach fahrlässiger
Pflichtverletzung einer SONNTAG-Gesellschaft kann
nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr gel-
tend gemacht werden, nachdem der Anspruchsbe-
rechtigte von dem Schaden und von dem anspruchs-
begründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, sofern es
sich nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit handelt, die auf einer
Pflichtverletzung der betreffenden SONNTAG-Gesell-
schaft beruhen. Der Kenntnis steht die grob fahrlässige
Unkenntnis gleich. Das Recht der betreffenden SONN-
TAG-Gesellschaft, die Einrede der Verjährung geltend
zu machen, bleibt unberührt.

9.  Sicherheiten, Verrechnungszustimmung

(1) Zur Sicherung der Vergütungs- und Aufwendungser-
satzansprüche der jeweiligen SONNTAG-Gesellschaft
und bis zur vollständigen Befriedigung aller Forderun-
gen der jeweiligen SONNTAG-Gesellschaft aus dem
Auftrag tritt der Auftraggeber alle bestehenden Kosten-
ersatzansprüche gegen einen möglichen Gegner, die
Staatskasse oder Dritte aus allen von der jeweiligen
SONNTAG-Gesellschaft für den Auftraggeber bearbei-
teten Aufträgen sowie mögliche Steuererstattungsan-
sprüche an die betreffende SONNTAG-Gesellschaft
ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Die Abtre-
tung bleibt bis zur Befriedigung aller Ansprüche der je-
weiligen SONNTAG-Gesellschaft aus sämtlichen für
den Auftraggeber bearbeiteten Aufträgen bestehen.
Übersteigt der Wert der abgetretenen Forderungen die
Forderungen der betreffenden SONNTAG-Gesell-
schaft insgesamt um mehr als 20 %, so ist diese
SONNTAG-Gesellschaft auf Verlangen des Auftragge-
bers zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer Wahl
verpflichtet. §§ 387 ff. BGB bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich zu, dass die
SONNTAG-Gesellschaften für ihn eingehende Fremd-
gelder und sonstige Vermögenswerte mit offenen Ver-
gütungs- und Aufwendungsersatzansprüchen der
SONNTAG-Gesellschaften einschließlich bereits auf-
gelaufener Kosten und Zinsen verrechnen; dies gilt
nicht für Gelder, die zweckgebunden oder zur Auszah-
lung an andere Personen als den Auftraggeber be-
stimmt sind.

(3) Die SONNTAG-Gesellschaften sind berechtigt, über
Kostenersatzansprüche und alle auch sonst von ihnen
in Empfang genommene Gegenstände und Beträge
ohne die Beschränkungen des § 181 BGB zu verfügen.
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10.  Schweigepflicht gegenüber Dritten,
personenbezogene Daten, E-Mail-Verkehr

(1) Die SONNTAG-Gesellschaften sind nach Maßgabe
der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die
ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu be-
wahren.

(2) Die SONNTAG-Gesellschaften sind nicht zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, soweit dies zur Durchfüh-
rung eines Zertifizierungsaudits oder einer Qualitäts-
kontrolle nach § 57 a WPO oder der Unabhängigkeits-
prüfung innerhalb von Netzwerken einer der SONN-
TAG-Gesellschaften erforderlich ist und die insoweit
tätigen Personen oder Gesellschaften ihrerseits über
ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der
Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass
durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine  von
den SONNTAG-Gesellschaften geführten  Handak-
ten genommen wird.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn der
Auftraggeber die SONNTAG-Gesellschaften von der
Schweigepflicht entbindet oder soweit die Offenlegung
zur Wahrung berechtigter Interessen einer der SONN-
TAG-Gesellschaften erforderlich ist, im Rahmen der
üblichen Inanspruchnahme von Leistungen Dritter, wie
zum Beispiel von Übersetzungs- oder Kurierdiensten
erfolgt oder eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung
besteht. Die SONNTAG-Gesellschaften sind auch in-
soweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden,
als sie nach den Versicherungsbedingungen ihrer Be-
rufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwir-
kung verpflichtet sind.

(4) Der Auftraggeber entbindet die SONNTAG-Gesell-
schaften von der Verschwiegenheitspflicht im Verhält-
nis zwischen Auftraggeber und mit dem Auftraggeber
verbundenen Unternehmen, Gesellschaftern und Mit-
gesellschaftern des Auftraggebers sowie Vertre-
tern/Organen/Mitarbeitern von Unternehmen des Auf-
traggebers bzw. an denen der Auftraggeber beteiligt
ist. Die Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht gilt
auch gegenüber Ehe-/
Lebenspartnern und Angehörigen des Auftraggebers.
Die Entbindung der SONNTAG-Gesellschaften von der
Verschwiegenheitspflicht kann vom Auftraggeber je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber den
SONNTAG-Gesellschaften widerrufen werden.

(5) Die SONNTAG-Gesellschaften sind befugt, die
ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten des
Auftraggebers im Rahmen der Zweckbestimmung
der erteilten Aufträge unter Beachtung der gelten-
den Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu
speichern und zu verarbeiten. Sie sind insbeson-
dere unter Berücksichtigung geeigneter und erfor-
derlicher Datenschutz- und Datensicherungsmaß-
nahmen berechtigt, personenbezogene Daten im
Rahmen der Zweckbestimmung der erteilten Auf-
träge maschinell zu erheben, in einer automatisier-
ten Datei zu verarbeiten oder an ein Dienstleis-
tungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdaten-
verarbeitung zu übertragen. Dies gilt auch für per-
sonenbezogene Daten von Mitarbeitern des

Auftraggebers. Der Auftraggeber erteilt mit Beauf-
tragung den SONNTAG-Gesellschaften die Erlaub-
nis, Dritten der Verschwiegenheitspflicht unterlie-
gende Tatsachen mitzuteilen, sofern dies zur ord-
nungsgemäßen Auftragsabwicklung erforderlich
ist. Der Auftraggeber stimmt hiermit ausdrücklich
der Weitergabe seiner personenbezogenen Daten
an die DATEV e.G. zu und befreit die SONNTAG-
Gesellschaften insofern von ihrer Schweigepflicht.

(6) Soweit der Auftraggeber der Schweigepflicht gegen-
über Dritten unterliegt, ist er verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass diese Dritten ihn  vor der Weitergabe
von Daten der Dritten an die SONNTAG-Gesellschaf-
ten  von der Schweigepflicht befreien.

(7) Der Auftraggeber und die SONNTAG-Gesellschaften
werden im Rahmen der Aufträge zur Erleichterung und
Beschleunigung der Auftragsabwicklung Informationen
und Daten auch auf elektronischem Weg, d. h. insbe-
sondere via E-Mail, austauschen. Soweit der Auftrag-
geber den SONNTAG-Gesellschaften eine E-Mail-Ad-
resse mitteilt, willigt er jederzeit widerruflich ein, dass
die SONNTAG-Gesellschaften ihm ohne Einschrän-
kungen per E-Mail auftragsbezogene Informationen
und Daten zusenden. Dabei ist bekannt, dass Daten,
die per E-Mail versendet werden, nicht zuverlässig ge-
gen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen,
verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein kön-
nen. Sofern die SONNTAG-Gesellschaften dies für
notwendig erachten oder der Auftraggeber dies den
SONNTAG-Gesellschaften ausdrücklich mitteilt, wird
der Austausch von Informationen und Daten unter Ein-
satz von Signaturverfahren und Verschlüsselungstech-
niken oder unter Verzicht des Einsatzes von E-Mail-
Verkehr erfolgen.

11. Vergütung, Teilzahlungen, Aufrechnungsaus-
schluss

(1) Die SONNTAG-Gesellschaften haben neben ihren
Vergütungsforderungen Anspruch auf Erstattung ihrer
Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet.
Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Die SONNTAG-Gesellschaften können angemessene
Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlan-
gen. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt,
so können die SONNTAG-Gesellschaften nach vorhe-
riger Ankündigung ihre weitere Tätigkeit für den Auf-
traggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Die
SONNTAG-Gesellschaften sind verpflichtet, ihre Ab-
sicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber
rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftraggeber
Nachteile aus der Einstellung der Tätigkeit erwachsen
können.

(3) Leistet der Auftraggeber Teilzahlungen und/oder ist
der Auftraggeber aus mehreren Aufträgen zur Bezah-
lung von Vergütung an eine der SONNTAG-Gesell-
schaften verpflichtet und reicht eine vom Auftraggeber
geleistete Zahlung zur Tilgung sämtlicher Vergütungs-
forderungen nicht aus, so werden die eingehenden
Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zin-
sen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet. Bei
der Anrechnung auf die Hauptleistungen gilt die in
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§ 366 Abs. 2 BGB vorgesehene Reihenfolge. Hiervon
abweichende Tilgungsbestimmungen des Auftragge-
bers entfalten keine Wirkung.

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen der SONNTAG-
Gesellschaften auf Vergütung und Auslagenersatz ist
nur mit unbestrittenen, entscheidungsreifen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen des Auftrag-
gebers zulässig.

(5) Die Rechnungen der SONNTAG-Gesellschaften wer-
den  vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Vorgaben

 grundsätzlich in Textform erstellt. Der Versand der
Rechnungen an den Auftraggeber erfolgt auf elektroni-
schem Wege, etwa per E-Mail im PDF-Format an eine
vom Auftraggeber für diesen Zweck anzugebende E-
Mail-Adresse, oder nach Wahl der SONNTAG-Gesell-
schaften per Post; Ziffer 10 Abs. 7 gilt hierfür entspre-
chend. Der Auftraggeber hat die technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen für den Empfang
und eine unverzüglich Kenntnisnahme von den auf
elektronischem Wege versandten Rechnungen zu
schaffen und wird den SONNTAG-Gesellschaften eine
Änderung der benannten E-Mail-Adresse unverzüglich
mitteilen; mit dem Eingang eines elektronischen Rech-
nungsdokuments auf dem E-Mail-Server des Auftrag-
gebers gilt dieses dem Auftraggeber als zugegangen.
Der Auftraggeber kann dem elektronischen Rech-
nungsversand und/oder der Erstellung von Rechnun-
gen in Textform jederzeit unter Angaben von triftigen
Gründen schriftlich widersprechen.

12.  Herausgabe von Unterlagen

Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag
haben die SONNTAG-Gesellschaften auf Verlangen
des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
sie aus Anlass ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber von
diesem oder für diesen erhalten haben. Dies gilt jedoch
nicht für den Schriftwechsel zwischen den SONNTAG-
Gesellschaften und dem Auftraggeber und für Schrift-
stücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift be-
sitzt, sowie für die zu internen Zwecken der SONN-
TAG-Gesellschaften gefertigten Arbeitspapiere, Noti-
zen etc. Die SONNTAG-Gesellschaften können die
Auslieferung ihrer Leistungen und Arbeitsergebnisse
von der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche abhängig
machen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung
von Unterlagen, Leistungen, Arbeitsergebnissen etc.,
insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügig-
keit der vom Auftraggeber geschuldeten Beträge, ge-
gen Treu und Glauben verstoßen oder dem Auftragge-
ber ein unzumutbarer Nachteil durch die Zurückbehal-
tung entstehen würde. Die SONNTAG-Gesellschaften
können von Unterlagen, die sie an den Auftraggeber
zurückgeben, Abschriften oder Fotokopien anfertigen
und zurückbehalten.

13. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hie-
raus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus einem
Auftrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitig-
keiten ist Augsburg, sofern der Auftraggeber

Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB)
ist. Dies soll unabhängig von der Kaufmannseigen-
schaft auch dann gelten, wenn der Auftraggeber sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Aus-
land verlegt, sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt sind oder die Ansprüche der SONNTAG-Gesell-
schaften im Wege des Mahnverfahrens geltend ge-
macht werden. Die SONNTAG-Gesellschaften sind
stets auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand
des Auftraggebers zu klagen.

(3) Zur Teilnahme an alternativen Streitbeilegungsverfah-
ren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG) sind die SONNTAG Gesellschaften nicht ver-
pflichtet und nehmen deshalb an solchen nicht teil.

14.  Besondere Auftragsbedingungen Wirtschaftsprü-
fer

Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prü-
fungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von
Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten
gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von
Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart ist.

Haftung

(2) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch die
SONNTAG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
oder die SONNTAG IT audit GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft gilt die Haftungsbeschränkung des §
323 Abs. 2 HGB; insoweit finden Ziffer 7 Abs. 2 und
Abs. 3 keine Anwendung.

(3) Ziffer 8 gilt auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prü-
fungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Prüfungsaufträge

(4) Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts
anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet.

(5) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch
eine der SONNTAG-Gesellschaften geprüften und mit
einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses
oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentli-
chung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung
der betreffenden SONNTAG-Gesellschaft. Hat eine
der SONNTAG-Gesellschaften einen Bestätigungsver-
merk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch die
betreffende SONNTAG-Gesellschaft durchgeführte
Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffent-
lichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilli-
gung der betreffenden SONNTAG-Gesellschaft und
mit dem von ihr genehmigten Wortlaut zulässig.

(6) Widerruft eine der SONNTAG-Gesellschaften den Be-
stätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk
nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er
auf Verlangen der betreffenden SONNTAG-Gesell-
schaft den Widerruf bekannt zu geben.
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15.  Besondere Auftragsbedingungen Steuerberater

(1) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und
Zahlen des Auftraggebers, insbesondere der Buchfüh-
rung und der Bilanz, gehört nur zum Auftrag der
SONNTAG-Gesellschaften, wenn dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart ist.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur
Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es
sei denn, dass die SONNTAG-Gesellschaften hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen haben. In die-
sem Fall hat der Auftraggeber den SONNTAG-Gesell-
schaften alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so recht-
zeitig vorzulegen, dass den SONNTAG-Gesellschaf-
ten eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfü-
gung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinba-
rung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in
die Vertragsdauer fallende Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Steuererklärungen für alle lau-
fend veranlagten Steuern vom Ertrag, und zwar
aufgrund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteue-
rung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise.

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter
Ziffer 15 Abs. 3 lit. a genannten Steuern, soweit die
Bescheide den SONNTAG-Gesellschaften recht-
zeitig zur Prüfung vorgelegt werden.

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zu-
sammenhang mit den unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. a
und b genannten Erklärungen und Bescheiden.

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung
der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich
der unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. a genannten Steuern.

e) Mitwirkung in außergerichtlichen Rechtsbehelfs-
verfahren hinsichtlich der unter Ziffer 15 Abs. 3 lit.
a genannten Steuern.

(4) Erhalten die SONNTAG-Gesellschaften für die lau-
fende Steuerberatung eine Pauschalvergütung, so
sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarun-
gen die unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. c, d und e genannten
Tätigkeiten gesondert zu vergüten.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen zu allen
Steuern und Abgaben erfolgt nur aufgrund eines ge-
sonderten Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerange-
legenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschafts-
teuer und Grunderwerbsteuer.

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den
Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsge-
richtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen.

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusam-
menhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapi-
talerhöhung und Kapitalherabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Be-
triebsveräußerung, Liquidation etc.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjah-
reserklärung sowie -voranmeldung als zusätzliche Tä-
tigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Über-
prüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Vorausset-
zungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommen-
den umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahr-
genommen worden sind oder ordnungsgemäße Rech-
nungsstellungen vorliegen. Eine Gewähr für die voll-
ständige Erfassung der Unterlagen und das Vorliegen
der Voraussetzungen zur Geltendmachung des Vor-
steuerabzuges wird nicht übernommen.
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